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Abstract

Der  Arbeitsmarkt  für  Sportmanager  ist 
jung, offen und nicht  reguliert. Aufgrund 
der  zunehmenden  Professionalisierung 
des  Sports  in  den  vergangenen  Jahren, 
präsentiert  sich  der  Bildungsmarkt 
ebenso  differenziert  wie  der  Arbeits-
markt.  Neben  zahlreichen  Hochschulen 
bieten  diverse  Ausbildungsstätten  und  –
berufe  Sportmanagementprogramme  an. 
Um herauszufinden, warum sich die ange-
henden Sportmanager für das Studium in 
Leipzig  entschieden  haben, werden  die 
einzelnen Kriterien analysiert, welche die 
Studienwahl beeinflussen. Zusätzlich wird 
der Frage nachgegangen, welches spätere 
Berufsziel  die  Studierenden im Sportma-
nagement  verfolgen  und  wie  sicher  sie 
sich bei Ihrer Berufswahl fühlen. 

1. Einleitung und Problemstellung
Die meisten Arbeitsmärkte im Sport sind 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  nicht 
dem Modell eines segmentierten, qualifi-
kationsbezogenen  und  strukturierten 
Arbeitsmarktes  entsprechen1. Somit  sind 
die  Arbeitsmärkte  im  Sport  jung,  offen 
und  nicht  reguliert2.  Nach  Heinemann 
(1995)  besteht  ein  breites  Spektrum 
arbeitsrechtlich,  unterschiedlicher  Be-
schäftigungsformen  zwischen  beamteter 
Ganztagsstelle und befristetem Werksver-
trag. Gestützt  wird dies durch Absolven-
tenstudien3. Desweiteren ist eine Substitu-
tion durch Ausbildungsberufe, ehemalige 
Profisportler oder unbezahlte ehrenamtli-

1 Heinemann 1995, S.198
2 Horch 2010, S.545
3 vgl. Kügler 2009, S.4 ; Hartmann-Tews & Mrazek 

2007, S. 24

che Kräfte gegeben4. Entsprechend zeigt 
sich  eine  große  Spanne  hinsichtlich  der 
durchschnittlichen Einkommen bei Sport-
wissenschaftlern5,  welche  sich  zudem 
kaum  adäquat  bezahlt  fühlen6.  Ebenso 
werden  Sportwissenschaftler  häufig 
außerhalb des Sports tätig7. Ein Grund für 
die Mobilität könnte in der multifunktiona-
len  Ausbildung  des  Sportmanagers  lie-
gen8. 
Mit  Blick auf  die Beschäftigung im Sport 
ist nach Angabe des Statistischen Bundes-
amtes  (2010)  ein  positiver  Trend in  den 
vergangenen  Jahren  erkennbar.  Nach 
einer  Schätzung  des  Mikrozensus  der 
Wirtschaftsgruppe  926  „Sport“  waren 
1995 noch knapp unter  60.000  Personen 
im Sport  beschäftigt, währenddessen die 
Erwerbstätigen  in  den  Jahren  2007  auf 
140.000  und  im  Jahr  2008  auf  141.000 
angestiegen  sind. Insgesamt  ist  so  eine 
wachsende Nachfrage nach Sportwissen-
schaftlern zu erkennen, was sich mit  der 
positiven  Prognose  von  Meyer  &  Ahlert 
(2000) deckt. 
Trotz dieser positiven Prognose der wach-
senden  Nachfrage  nach  Sportwissen-
schaftlern, ist  die hohe Dynamik und die 
damit  verbundenen  Unsicherheiten  im 
Arbeitsmarkt  Sport  erkennbar.  Entspre-
chend wird im Folgenden drei  zentralen 
Fragen nachgegangen:

• Warum  entscheiden  sich  Studie-
rende für das Studium des Sportma-

4 vgl. Horch 2010 S.542-545
5 Mrazek & Hartmann-Tews 2010, S.3 ; Kügler 

2009 S.4
6 Lenz, Wolter, Reiche, Fuhrmann, Frohwieser, 

Otto, Pelz & Vodel 2010, S.157
7 vgl. Ecke 2004, S.118; Hartmann-Tews & Mrazek 

2007, S.24;  Kügler 2009 S.4
8 vgl. Horch 2010, S.544
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nagements? 
• Welches  spätere  Berufsziel  wird 

von ihnen verfolgt? 
• Welche  Unterschiede  zeigen  Stu-

dierende hinsichtlich der gefühlten 
Sicherheit bei der Berufswahl? 

1.1. Theoretischer Hintergrund
1.1.1 Der Arbeitsmarkt für Sportmanager

Der Arbeitsmarkt für Sportmanager ist als 
ein  Teilbereich  des  sportwissenschaftli-
chen  Arbeitsmarktes  anzusehen.  Er  ist 
ebenso dynamisch, offen und nicht regu-
liert  wie  der  Arbeitsmarkt  für  Sportwis-
senschaftler.  Analytisch  betrachtet,  kann 
das Berufsfeld des Sportmanagers in drei 
Dimensionen gegliedert werden9:  

1. Schwerpunkt der Tätigkeit
2. Produktfeld
3. Organisationstyp

Hinsichtlich  der  Tätigkeitsschwerpunkte 
beschreibt  Horch  (2010)  fünf  wesentlich 
Bereiche. Hierzu  gehören  das  Wirtschaf-
ten,  Managen,  Kommunizieren,  „Verkau-
fen“  (marktorientiertes  Handeln)  und 
Finanzieren  bzw.  Kalkulieren.  Nach  der 
jeweiligen Art des Produkts und der Affi-
nität des Sports unterscheiden sich grund-
legend  vier  Bereiche  im  Sportmanage-
ment: aktiver Sport, Zuschauersport, kom-
munikative  Leistungen  sowie  sportnahe 
Felder. Die  Güter  oder  Dienstleistungen 
werden  durch  erwerbswirtschaftliche 
Anbieter, Non-Profit-Organisationen  oder 
staatliche  Organisation  produziert  bzw. 
bereitgestellt.  
Innerhalb  dieser  drei  Dimensionen  wur-
den  einzelne  Berufsfelder  anhand  der 
empirischen  Managementforschung  von 
Mintzberg  (1973)  untersucht.  Zu  jenen 
gehören  Verbände  und  Sportvereine10, 
Eventagenturen11 , Fitnessstudios12  sowie 
Profisportclubs13.

9 Horch 2010, S.548 - 549
10 Horch, Niessen & Schütte 2003
11 Hovemann, Kaiser & Schütte 2003
12 Kaiser 2006
13 Lohmar 2008

1.1.2 Der Bildungsmarkt für Sportmanager

Der  Bildungsmarkt  ist  dem Arbeitsmarkt 
vorgelagert. Auf diesem werden entspre-
chende  Ausbildungen  nachgefragt  und 
angeboten14. Hinsichtlich der Anbieter im 
Bildungsmarkt  finden  sich  zunächst  die 
vorkindliche  Erziehung  im  primären  Bil-
dungsbereich, weiterführende Schulen im 
sekundären Bildungsbereich und letztlich 
Hochschulen  im  tertiären  Bildungsbe-
reich15. 

Im stark regulierten tertiären Bildungsbe-
reich  verringert  sich  die  einstige  Mono-
polstellung der Hochschulen16. Gerade in 
dem  Bildungsbereich  des  Sportmanage-
ments  sind neben den Hochschulen und 
Fachhochschulen weitere spezielle Ausbil-
dungsstätten und -plätze entstanden17. 

Qualitativ differenziert sich der Bildungs-
markt nach dem Niveau der Ausbildung. 
Hierbei  wird  zwischen  akademischen 
Ausbildungen,  Ausbildungsberufen  und 
Ausbildungskursen  unterschieden18. 
Hovemann (2002) fasst dies auf der Ebene 
von  Qualifizierungsangeboten  wie  in 
Tabelle 1 dargestellt zusammen.

Allen  Bildungseinrichtungen  ist  gemein, 
dass  diese  Kompetenzen  vermitteln. Der 
Begriff  der  Kompetenz  beschreibt  „an 
underlying  characteristic  of  a  person  in 
that it may be a motive, trait, skill, aspect 
of one’s self-image, social role, or a body 
of  knowledge  which  results  in  superior 
performance”19. Staehle (1999) beschreibt 
Kompetenzen  als  Fähigkeiten,  Fertigkei-
ten,  Kenntnisse  und  Einstellungen,  die 
man braucht, um die beruflichen Tätigkei-
ten  ausüben  zu  können.  Nach  Teichler 
(1992)  vermitteln  Hochschulen  allge-
meine, wissenschaftliche  und  berufliche 
Kompetenzen.

14 Horch 2010, S. 539-542
15 vgl. Franz 2006, S.77
16 Hovemann 2002, S.24
17 Hovemann 2004, S. 14
18 vgl. Horch 2010, S.556
19 Boyatzis 1982, S. 21
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1.1.3. Investition in Bildung

Der  Erwerb  von  erforderlichen  Kompe-
tenzen stellt zunächst eine Investition dar. 
Neben  den  direkten  Kosten  wie  z.B. 
Bücher  oder  Studiengebühren  entstehen 
auch indirekte Kosten, wie z.B. entgange-
nes Einkommen20. Die Investition im Sinne 
der  Humankapitaltheorie  von  Becker 
(1993) bezeichnet jene Aktivitäten, welche 
das „psychische Einkommen“ eines Men-
schen  erhöhen.  Das  Humankapital  ist 
dabei  nicht  übertragbar, sondern an die 
jeweilige Person gebunden.21  
Die  Investition  wird  in  der  Erwartung 
getätigt,  bessere  Bedingungen  auf  dem 
Arbeitsmarkt vorzufinden22. Inwieweit die 
Individuen  die  Höhe  ihres  Einkommens 
selbst beeinflussen können, wird von den 
Autoren  unterschiedlich  gesehen23.  Auf 
der  einen  Seite  wird  von  einem  sehr 
hohen  Einfluss  ausgegangen,  auf  der 
anderen  Seite  weisen  Autoren  auf  einen 
geringen  Einfluss  hin24. Um  die  Ertrags-
steigerung nach der Durchführung einer 

20 Becker 1993, S.33
21 Becker 1993, S.22
22 Becker 1993, S.16
23 vgl. Sarcletti et al. 2009, S.37
24 vgl. Knecht 1988, S.30f; Sarcletti et al. 2009, S.37

Bildungsinvestition  beziffern  zu  können, 
verwenden verschiedene Autoren die Bil-
dungsrendite25. Diese wird als prozentua-
ler Zugewinn des Einkommens eines Indi-
viduums  verstanden,  welcher  auf  eine 
Ausbildungsmaßnahme  zurückzuführen 
ist. Dabei bezieht sich diese auf das kumu-
lierte  Einkommen  im  gesamten  Lebens-
lauf  und  nicht  auf  das  Einkommen  zu 
einem  bestimmten  Zeitpunkt26.  Die  Bil-
dungsrenditen  betragen  durchschnittlich 
bei  Männern  8,3  Prozent,  während  bei 
Frauen  von  10,5  Prozent  ausgegangen 
wird27. Neben diesen materiellen Vorteilen 
kann die Hochschulausbildung noch wei-
tere immaterielle und nicht-monetäre Vor-
teile  bringen, wie  z.B. eine  hohe  Allge-
meinbildung, Wissen um die eigenen Stär-
ken und Schwächen sowie gute Deutsch-, 
Englisch-  und  weitere  Fremdsprachen-
kenntnisse28. 

1.1.4  Verbindung  zwischen  Arbeits-  und 
Bildungsmarkt

Die  Absolventen  von  Hochschuleinrich-

25 Falk et al. 2009, S.11
26 Falk et al. 2009, S.11
27 Ammermüller& Dohmen 2004 S. 36
28 Heine, Willich, Schneider, Sommer 2008 S.239
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tungen sind als Anbieter von Kompeten-
zen  auf  dem  Arbeitsmarkt  zu  verstehen. 
Arbeitgeber  auf  dem  Bildungsmarkt 
suchen  Kompetenzen,  welche  entweder 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der 
Konkurrenz aufweisen oder ein hohes Pro-
duktionspotential  versprechen29.  Das 
Hochschulzertifikat  bedient  sich  zum 
einen der Funktion das Produktivitätspo-
tential  für  eine  bestimmte  Tätigkeit  ein-
schätzen  zu  können, zum  anderen  ist  es 
ein  formaler  Zugang bzw. die Vorausset-
zung  zu  bestimmten  Tätigkeiten30.  Die 
Schwierigkeit von Seiten der Arbeitgeber 
liegt jedoch häufig darin, das Produktivi-
tätspotential der Absolventen einzuschät-
zen31. 

1.2. Forschungsstand

Hinsichtlich  des  Forschungsstandes  für 
die  Entscheidungen  bezüglich  einer 
Hochschule  wurden  die  zugrundeliegen-
den Prozesse in Modellen erörtert. Viele 
der  Modelle  gehen davon aus, dass  der 
Prozess  der  Entscheidungsfindung  in 
mehreren  Stufen  stattfindet32.  Tierny 
(1983) beschreibt einen dreistufigen Pro-
zess,  bei  dem  zukünftige  Studierende 
zunächst  grundsätzlich  die  Entscheidung 
treffen, ob Sie eine Hochschule besuchen 
oder  nicht. Im zweiten  Schritt  gehen Sie 
dann  der  Frage  nach, für  welche  Hoch-
schule Sie sich bewerben wollen, um dann 
anschließend  eine  Entscheidung  für  die 
jeweilige  Institution  zu  treffen,  welche 
ihnen einen Studienplatz zugewiesen hat. 
Hosler  & Gallagher (1987)  untergliedern 
ebenfalls  den  Entscheidungsprozess  in 
drei  Phasen.  In  der  ersten  Phase  ent-
schließt  sich der künftig Studierende für 
einen Besuch  an  einer  Hochschule  (pre-
dispositon).  Anschließend  sucht  er  sich 
Informationen über die in Frage kommen-
den  Universitäten  und  entwickelt  daraus 
eine  mögliches  Auswahl  an  relevanten 

29  Falk et al. 2009, S.11
30  Falk et al. 2009, S.11
31  vgl. Butz 1999, S.230
32  u.a. Jackson 1982; Chapmann 1986

Hochschulen (search). In der dritten Phase 
begrenzt  er  die  jeweilige  Auswahl  und 
trifft  eine  Entscheidung  (choice). Chap-
mann  (1986)  beschrieb  den  Entschei-
dungsprozess  in  fünf  Phasen.  Er  unter-
schied  zwischen  zwei  Suchphasen  (Pre-
Search  Behavior  und  Search  Behavior), 
der Bewerbungsphase (Application Deci-
sion),  der  Auswahl  der  Hochschule 
(Choice  Decision)  und  der  Immatrikula-
tion (Matriculation Decision). 
Neben den Modellen zur Entscheidungs-
findung wurden die Kriterien untersucht, 
welche  die  Hochschulwahl  beeinflussen. 
Chapmann  (1979)  wies  darauf  hin, dass 
vor  allem  preisbedingte  Überlegungen 
einen  entscheidenden  Einfluss  auf  die 
Wahl des Studiums besitzen. Kallio (1995) 
untersuchte,  welche  Kriterien  die  aus-
schlaggebenden für einen Aufbaustudien-
gang sind. Dabei ermittelte er den Ruf und 
die Qualität der Institution sowie das Stu-
dienangebot.  Desweiteren  ermittelte  er 
die  Vielfältigkeit  der  Kurse  sowie  die 
Größe  der  Hochschule.  Hell  &  Haehnel 
(2008) untersuchten, welche Kriterien die 
Studienwahl  beeinflussen  und  ob  das 
Image der Hochschule einen Einfluss auf 
die Entscheidungsfindung besitzt. Wichtig 
sind demnach eine intensive und bedarfs-
gerechte  Studienbetreuung, hohes  Anse-
hen und hoher Anspruch der Hochschule 
in der Gesellschaft sowie eine hohe Inno-
vationsfähigkeit. Abraham & Clark (2006) 
und  Kane  (2007)  untersuchten,  welchen 
Einfluss der Preis von Hochschulangebo-
ten auf  die Entscheidung für  eine Hoch-
schule  besitzt. Demzufolge  hat  der  Preis 
der  jeweiligen  Hochschule  einen signifi-
kanten Einfluss, ob und an welcher Hoch-
schule  sich  der  Studierende  immatriku-
liert33.  Kim, Desjardens & McCall  (2009) 
stellten  fest,  dass  die  Erwartung  einer 
finanziellen  Unterstützung  den  Entschei-
dungsprozess ebenso beeinflusst. Griffith 
& Rask (2007) wiesen einen wichtigen Ein-
fluss  von  Rankings  hinsichtlich  der  Ent-
scheidung bei Studierenden nach. 

33  Abraham & Clark 2006
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Neben  den  Kriterien  wurden  auch  die 
Motive  der  Studienwahl  erfasst.  Dabei 
bestimmen fachliches Interesse, persönli-
che Neigungen und vorhandene Begabun-
gen den Entscheidungsprozess34.  Bei den 
Sprach-, Kultur und Sportwissenschaftlern 
spielen  die  Arbeitsmarktüberlegungen 
eine geringere Rolle. Bei den Wirtschafts-
wissenschaftlern  besitzen  die  intrinsi-
schen Motive einen ähnlichen hohen Stel-
lenwert wie bei den Sprach-, Kultur- und 
Sportwissenschaftlern, jedoch werden die 
vielfältigen Berufsmöglichkeiten als wich-
tiger erachtet als bei den Sprach-, Kultur- 
und Sportwissenschaftlern35. 
Mit Bezug auf die Berufsfelder von Sport-
managern  sind  diverse  Absolventenstu-
dien in den vergangenen Jahren im Sport-
management  durchgeführt  worden. Nach 
Zieschang (2004) arbeiten 29 Prozent der 
Absolventen  bei  Sportvereinen, -verbän-
den und kommunalen Sportverwaltungen. 
22 Prozent arbeiten bei Dienstleistungsan-
bietern, 17 Prozent bei  Sportwerbeagen-
turen und im Eventmanagement, 17  Pro-
zent in der Sportartikelindustrie sowie 15 
Prozent im Handel und in der Produktion 
ohne  Sportbezug.  Nach  Kügler  (2009) 
gelangen  lediglich  11,2  Prozent  in  die 
Sportverbände  und  Sportvereine.  Die 
größten  Anteile  besitzen  die  Agenturen 
mit 19,6 Prozent, sowie die Sportartikelar-
tikelindustrie  mit  14  Prozent. Interessant 
sind  ebenso  die  24,5  Prozent,  welche 
außerhalb des Sports tätig werden. 
Resümierend  lässt  sich  feststellen,  dass 
der  Forschungsstand  bezüglich  der  Ent-
scheidungskriterien für ein Sportmanage-
mentstudium  defizitär  ist. Relevante  Ent-
scheidungskriterien und Modelle wurden 
bislang nur wenig in  Deutschland unter-
sucht36. Die Wahlmotive von Studierenden 
wurden  vornehmlich  fächerübergreifend 
erfasst  und  nicht  sportspezifisch  bzw. 

34 Willich, Buck, Heine & Sommer 2011
35 Willich et al. 2011
36 u.a. Chapmann 1979; Kallio 1995; Abraham & 

Clark 2006; Kane 2007

sportmanagementspezifisch37.  Die  Ana-
lyse  der  Berufsfelder  für  angehende 
Sportmanager  ist  zum  einen  durch  die 
Work Activity Forschung38 und zum ande-
ren durch zahlreiche Absolventenstudien39 

geprägt.  Demzufolge  offenbaren  sich 
Defizite hinsichtlich der Wahl der relevan-
ten Berufsfelder zu Beginn des Studiums. 
Entsprechend  versucht  die  folgende 
Untersuchung  diese  Lücke  zu  schließen 
und  sowohl  die  Entscheidungskriterien, 
als  auch  das  gewünschte  Berufsfeld  der 
Studierenden zu Beginn des Studiums zu 
analysieren. 

2. Methode und Daten

Die  vorliegende  Untersuchung  war  als 
Pilotstudie konzipiert. Sie  stellt  eine Ein-
zelfallstudie  dar,  da  die  Analyseeinheit 
der  Grundgesamtheit  der  beginnenden 
Bachelor-  und  Masterstudierenden  im 
Wintersemester  2009/2010  entsprach40. 
Die Befragung wurde unter standardisier-
ten  Bedingungen  durchgeführt,  in  dem 
alle Befragten zum gleichen Zeitpunkt und 
am  selben  Ort  befragt  wurden.  Somit 
konnte  der  Nachteil  der  unkontrollierten 
Erhebungssituation minimiert werden und 
eine  sehr  hohe  Rücklaufquote  realisiert 
werden41.  Aus methodischer Sicht war der 
Zeitpunkt der Untersuchung von entschei-
dender Bedeutung. Die Studierenden hat-
ten von Seiten der Universität weder Lehr-
veranstaltungen noch sonstige Informatio-
nen bezüglich des Studiums und den im 
Fragebogen  angesprochenen  Themen. 
Somit  konnte sichergestellt  werden, dass 
kein  Interviewereinfluss  bezüglich  der 
Entscheidungskriterien  und  der  relevan-
ten Berufsfelder gegeben war42. 
Bei der Frage nach dem zentralen Grund 
für  das  Studium  war  nur  eine  Nennung 

37 vgl. Heine et al. 2008; Willich et al. 2011
38 u.a. Horch & Schütte 2003; Hovemann, Kaiser & 

Schütte 2003; Kaiser 2006; Lohmar 2007
39 u.a. Zieschang 2004; Ecke 2004; Kügler 2009; 

Hartmann-Tews &Mrazek 2007
40 vgl. Schnell, Hill & Esser 2008, S.250
41 vgl. Bortz & Döring 2006, S.252-256
42 vgl. Bortz & Döring 2006, S. 246
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möglich. Entschieden werden konnte sich 
zwischen intrinsischen Motiven (fachspe-
zifisches  Interesse,  aufgrund  von 
Neigung/Begabung,  persönliche  Entfal-
tung)  und  extrinsischen  Motiven  (viele 
Berufsmöglichkeiten,  bestimmter  Berufs-
wunsch,  gesicherte  Berufsposition).  Des 
Weiteren  stand  ein  Feld  „Sonstiges“  zur 
Verfügung,  welches  für  andere  Motive 
genutzt  werden  konnte. Das  fachspezifi-
sche Interesse beschrieb ein Interesse am 
Sportmanagement.
Die Wichtigkeit einzelner Kriterien für die 
Hochschulwahl  war  an  die  meistgenann-
ten  Gründe  von  Krawitz  &  Heine  (2007) 
und an den Studierendenfragebogen des 
CHE-Ranking  (2010)  angelehnt. Aus  der 
Analyse  der  beiden  genannten  Untersu-
chungen  wurden  insgesamt  9  Kriterien 
festgelegt: Attraktivität  des  Studienortes, 
keine  oder  geringe  Studiengebühren, 
guter Ruf der Hochschule und Professor/ 
-innen,  fachliche  Gründe  (z.B.  spezielle 
Schwerpunkte), gute Ranking-Ergebnisse, 
Nähe zum Heimatort, einzige Hochschule, 
die  zugesagt  hat,  Verwandte/  Partner/ 
Familie sowie attraktives Partnerunterneh-
men.
Die  Gründe  für  bzw. gegen  den  Hoch-
schulstandort  waren  aus  der  Studie  von 
Krawitz & Heine (2007) entnommen. Hier-
bei wird nach hochschulinternen Kriterien 
(Hochschulgröße, keine oder geringe Stu-
diengebühren,  Image  der  Hochschule, 
Ausstattungsmerkmale  der  Hochschule, 
Qualität von Forschung und Lehre, Ange-
bot  an  Studienfächern,  Zugangshürden) 
und  nach  hochschulexternen  Kriterien 
(Lebenshaltungskosten,  Attraktivität  des 
Hochschulstandortes,  Heimatnähe,  ge-
samtwirtschaftliche  Lage,  Mentalität  der 
Menschen) unterschieden. Um die Einstel-
lung  gegenüber  dem  Hochschulort  zu 
erfassen,  entschieden  die  Studierenden 
für jedes einzelne Kriterium, ob dieses für 
oder  gegen  den  Hochschulstandort 
sprach.
Um die relevanten Berufsfelder zu  erfra-
gen, war es zunächst notwendig die Berei-

che zu erfassen, in welche Sportmanager 
nach  Abschluss  des  Studiums  wechseln. 
Aufschluss  gaben  bereits  durchgeführte 
Absolventenstudien von Ecke (2004) und 
Kügler (2009). Aus diesen konnten insge-
samt  10  Arbeitsbereiche  abgeleitet  wer-
den, welche  sich  wie  folgt  aufgliedern: 
Sportverband,  Sportverein,  kommunale 
Sportverwaltung, kommerzielle  Sportver-
waltung,  Agentur,  Sportartikelindustrie/- 
handel,  Tourismusbranche,  Hochschule/ 
Bildungseinrichtung,  Selbstständigkeit, 
Presse/ Rundfunk/ Fernsehen. 
Des Weiteren wurde anhand einer fünfstu-
figen Skala erfasst, wie sicher die Studie-
renden  sich  bei  ihrer  Berufswahl  fühlen. 
Unterschieden  wurde  hierbei  zwischen 
sehr unsicher, unsicher, teils, teils, sicher 
sowie sehr sicher. 
Der erstellte Fragebogen wurde zunächst 
in  einem  Pretest  geprüft  und  anschlie-
ßend  überarbeitet.  Die  Stichprobe  der 
vorliegenden  Untersuchung  beinhaltete 
insgesamt 50 Studierende. Dabei wurden 
29 Bachelorstudierende und 21 Masterstu-
dierenden befragt. Der Anteil der männli-
chen  Studierenden  im  Bachelorstudien-
gang  betrug  72,4  Prozent, während  der 
Anteil  der  weiblichen  Studierenden  sich 
auf 27,6 Prozent belief. Im Masterstudien-
gang ergab sich ein Anteil von 61,9 Pro-
zent  von männlichen  Studierenden.  Der 
Anteil der weiblichen Studierenden bezif-
ferte sich auf 38,1 Prozent.

3.Ergebnisse der Untersuchung

3.1. Zentraler Grund für das Studium

Bei der Frage nach dem zentralen Grund 
für  das  Studium  war  nur  eine  Nennung 
möglich, bei welche sich die Studierenden 
zwischen intrinsischen und extrinsischen 
Motiven entscheiden konnten.

Der zentrale Grund für das Studium stellte 
das  fachspezifische  Interesse  sowohl  für 
Studierender des Bachelor-  als  auch des 
Masterstudiengangs  dar.  Die 
Neigung/Begabung folgten für die Bache-
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lorstudierenden  anschließend,  wohinge-
gen  die  vielen  Berufsmöglichkeiten  für 
die  Masterstudierenden  entscheidender 
waren.  Diese  befanden  sich  bei  den 
Bachelorstudierenden  auf  dem  dritten 
Rang. Die gesicherte Berufsposition erfuhr 
insgesamt keine Nennung.

Tab. 2: Zentraler Grund des Studiums

3.2 Wichtigkeit einzelner Kriterien für die 
Studienwahl

Die  Wichtigkeit  der  einzelnen  Kriterien 
wird  mithilfe  einer  fünf  stufigen  Skala 
erfasst.

Tab. 3: Wichtigkeit einzelner Kriterien der 
Hochschulwahl

Als  wichtigstes  Kriterium  wurde  der 
attraktive  Studienort  von  den  Studieren-
den genannt. Dahinter folgten keine oder 
geringe  Studiengebühren.  Der  gute  Ruf 
der Hochschule und der Professor/innen 

platzierte sich auf dem dritten Rang. Die 
fachlichen Gründe befanden sich auf dem 
vierten Rang. Attraktive Partnerunterneh-
men sowie Verwandte, Partner und Familie 
nahmen insgesamt eine eher untergeord-
nete Rolle ein.

3.3  Gründe  für  bzw.  gegen  den  Hoch-
schulstandort

Um die Einstellung gegenüber dem Hoch-
schulstandort zu erfassen, entschieden die 
Studierenden für jedes einzelne Kriterium, 
ob dieses für oder gegen den Hochschul-
standort spricht. Die Gründe wurden nach 
hochschulinternen  Kriterien  und  nach 
hochschulexternen Kriterien unterteilt.

Tab. 4: Gründe für bzw. gegen den 
Hochschulstandort von Bachelorstudierenden 

Die Hauptgründe für den Hochschulstand-
ort  waren die niedrigen Lebenshaltungs-
kosten sowie die nicht vorhandenen Stu-
diengebühren. Dahinter folgte die Attrak-
tivität des Hochschulstandortes. Die Merk-
male der Hochschule wie Qualität von For-
schung und Lehre, sowie Hochschulgröße 
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und  Ausstattungsmerkmale  der  Hoch-
schule fanden sich auf den folgenden Rän-
gen.  Interessant  war  ebenso,  dass  die 
Zugangshürden als Grund für den Hoch-
schulstandort  als  positiv  angesehen wer-
den.  Einzig  die  gesamtwirtschaftliche 
Lage sprach insgesamt gegen den Hoch-
schulstandort.

Tab. 5: Gründe für bzw. gegen den 
Hochschulstandort von Masterstudierenden 

Die Hauptgründe für die Masterstudieren-
den waren die Heimatnähe und die Men-
talität  der  Menschen  sowie  Lebenshal-
tungskosten und Studiengebühren. Dahin-
ter folgte die Attraktivität des Hochschul-
standortes. Die Hochschulgröße, Attrakti-
vität  des  Hochschulstandortes  sowie  die 
Qualität von Forschung und Lehre beleg-
ten  die  anschließenden  Ränge.  Die 
gesamtwirtschaftliche  Lage  sprach  maß-
geblich gegen den Hochschulstandort.

3.4 Bevorzugte Berufsfelder

Hinsichtlich  der  relevanten  Berufsfelder 
war nur jeweils eine Nennung möglich.

Tab. 6: Bevorzugte Berufsfelder von Bachelor- und 
Masterstudierenden

Die präferierten Berufsfelder der Bache-
lorstudierenden stellten sowohl die Sport-
verbände als auch die Sportartikelindus-
trie  dar. Dahinter folgte der Sportverein. 
Weniger  große  Bedeutung  besaßen 
Agenturen,  Selbstständigkeit  sowie 
Presse,  Rundfunk  und  Fernsehen.  Die 
Hochschule befand sich auf dem vorletz-
ten  Rang.  Die  Tourismusbranche  wurde 
nicht genannt.
Die Masterstudierenden bevorzugten die 
Sportartikelindustrie  und  die  Sportver-
bände. Im Anschluss folgte die kommerzi-
elle Einrichtung. Sportvereine, Agenturen 
und  kommunale  Sportverwaltungen 
belegten  die  nachfolgenden  Ränge. Die 
Tourismusbranche  besaß  hingegen 
geringe  Bedeutung.  Die  Hochschule, 
Selbstständigkeit  und  Presse,  Rundfunk 
und Fernsehen erfuhren keine Nennung.

3.6  Sicherheit  gegenüber  der  Wahl  des 
Berufsfeldes

Die  Sicherheit  gegenüber  der  Wahl  des 
Berufsfeldes wurde anhand einer fünfstufi-
gen-Skala erfasst. Hierbei wurde zwischen 
sehr unsicher, unsicher, teils, teils, sicher 
sowie sehr sicher unterschieden.

Insgesamt  fühlten  sich  die  Masterstudie-
renden sicherer bei  ihrer  Berufswahl  als 
die Bachelorstudierenden. 50 Prozent der 
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Masterstudierenden gaben an, sich sicher 
hinsichtlich der Berufswahl zu sein, wäh-
rend lediglich 36,7 Prozent der Bachelor-
studierenden  sich  sicher  fühlten.  Sehr 
sicher  bei  der  Berufswahl  fühlten  sich  5 
Prozent  der  Masterstudierenden  vergli-
chen mit  3,3 Prozent der Bachelorstudie-
renden. Des Weiteren war der Anteil der 
Unentschlossen  mit  der  Nennung  teils, 
teils mit 43,3 Prozent bei den Bachelorstu-
dierenden  höher  als  bei  den  Masterstu-
dierenden, welche  insgesamt  35  Prozent 
aufwiesen. Der  Anteil  derer, welche sich 
unsicher fühlten, betrug bei den Bachelor-
studierenden 10 Prozent. Bei den Master-
studierenden waren dies lediglich 5 Pro-
zent. Darüber hinaus fühlten sich 6,7 Pro-
zent der Bachelorstudierenden sehr unsi-
cher, während dies nur auf 5 Prozent der 
Masterstudierenden zutraf.

Tab. 7: Sicherheit gegenüber der 
Berufswahl (Angaben in Prozent)

4. Interpretation der Ergebnisse

Der zentrale Grund für das Studium stellte 
das fachspezifische Interesse bei den Stu-
dierenden dar. Willich et al. (2011) bestäti-
gen  ebenfalls  die  starke  Bedeutung  des 
fachspezifisches Interesses. Ebenso wurde 
die große Bedeutung der Begabung bzw. 
Neigung zumindest bei  den Bachelorstu-
dierenden nachgewiesen. 
Interessant ist, dass dies bei den Master-
studierenden nicht ins Gewicht fällt. Hier 
waren es die vielen Berufsmöglichkeiten, 
welche  auf  dem  zweiten  Rang  landeten. 
Diese hohe extrinsische Motivation findet 
sich  vorwiegend  bei  Wirtschaftswissen-

schaftlern  und  Ingenieuren  wieder43. Da 
sich das Studium sowohl aus sportwissen-
schaftlichen  und  wirtschaftswirtschaftli-
chen Anteilen zusammensetzt, könnte dies 
der Grund sein, dass die Masterstudieren-
den ein höheres extrinsisches Motiv hin-
sichtlich der Studienwahl als die Bachelor-
studierenden  aufweisen.  Gleichzeitig 
wurde deutlich, dass Bachelorstudierende 
häufiger  einen  konkreten  Berufswunsch 
äußern  als  Masterstudierende.  Dies 
könnte zum einen an den hohen Erwartun-
gen an das Studium liegen, auf die Heine 
et al. (2008) hinweisen, welche im Verlauf 
des Studiums jedoch bei den Sprach-, Kul-
tur- und Sportwissenschaftlern insgesamt 
nur  zu  59  Prozent  erfüllt  werden.  Dies 
könnte auch auf die Berufswahl zutreffen, 
deren Erwartung zu Beginn des Studiums 
sehr hoch ausfällt und sich dann im Laufe 
des  Studiums  bzw. nach  dem  Abschluss 
verringert.
Hinsichtlich der Wichtigkeit einzelner Kri-
terien für die Hochschulwahl wurden der 
attraktive  Standort  sowie  die  geringen 
Studiengebühren am häufigsten  genannt. 
Die Wichtigkeit dieser „Lebensweltlichen 
Argumente“  bestätigt  auch  Krawitz  & 
Heine (2007). Die Relevanz der Studienge-
bühren  auf  welche  Chapmann  (1979), 
Abraham & Clark (2006) und Kane (2007) 
hingewiesen haben, werden ebenfalls für 
Sportmanagementstudierende bestätigt. 
Die  guten  Rankingergebnisse  besaßen 
weniger große Bedeutung, entgegen der 
Betrachtung  von  Griffith  &  Rask  (2007). 
Dies  könnte  damit  begründet  werden, 
dass die Studiengebühren in Deutschland 
im  Vergleich  zu  den  Vereinigten  Staaten 
um ein Vielfaches geringer ausfallen und 
so das Risiko hinsichtlich einer Fehlinves-
tition deutlich niedriger liegt. 
Die Wichtigkeit des guten Rufs der Hoch-
schule war ebenfalls ein wesentlicher Fak-
tor  der Studienwahl. Kallio  (1995)  bestä-
tigt dessen hohen Stellenwert bei der Ent-
scheidungsfindung. Darüber hinaus, kann 
die Wichtigkeit des Images bestätigt wer-

43 Heine et al. 2008; Willich et al. 2011
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den, auf  welches  Hell  &  Haehnel  (2008) 
hingewiesen haben. 
Interessant ist, dass die Nähe zum Heimat-
ort, dem hinsichtlich der Wichtigkeit ins-
gesamt eine mittelgroße Bedeutung zuge-
wiesen wurde, vor allem bei den Master-
studierenden  eine  entscheidende  Rolle 
einnimmt. Dies  wird  auch  von  Krawitz  & 
Heine (2007) bekundet. 
Bezüglich  der  relevanten  Berufsfelder 
wurden die Sportverbände und Sportarti-
kelindustrie von Bachelor- und Masterstu-
dierenden  gleichsam  präferiert. Im  Ver-
gleich  mit  Absolventenstudien  wird 
jedoch deutlich, dass lediglich 8,4 Prozent 
bei Sportverbänden und 14 Prozent in der 
Sportartikelindustrie  beschäftigt  sind44. 
Zieschang (2004) fasst Sportvereine, -ver-
bände  und  kommunale  Sportverwaltun-
gen  zusammen  und  beschreibt  deren 
Anteil  mit  29  Prozent.  Fasst  man  die 
besagten  Bereiche  in  der  vorliegenden 
Untersuchung zusammen, so ergeben sich 
für die Bachelorstudierenden 46,4 Prozent 
und für die Masterstudierenden 42,8 Pro-
zent.  Desweiteren  fällt  der  Anteil  der 
Sportartikelindustrie mit 17 Prozent insge-
samt am niedrigsten aus45. Agenturen und 
kommerzielle  Einrichtungen  stellten  für 
die  Masterstudierenden  einen  weiteren 
relevanten Berufszweig dar. Kügler (2009) 
sowie Zieschang (2004) bestätigen eben-
falls diesen hohen Stellenwert mit 19 bzw. 
17 Prozent. Interessant ist, dass die Hoch-
schule  als  Arbeitgeber  keine  Nennung 
erfährt. Jedoch finden hier 9,1 Prozent der 
Absolventen  nach  Abschluss  des  Studi-
ums  einen Arbeitsplatz46. Die  Selbststän-
digkeit  sowie  die  Arbeit  in  der  Presse, 
Rundfunk  und  Fernsehen  waren  für  die 
Bachelorstudenten  vorstellbar,  was  sich 
zumindest  mit  den  Angaben  für  die 
Selbstständigkeit von Kügler (2009) deckt. 
Im  Bereich  der  Presse,  Rundfunk  und 
Fernsehen  ist  der  Anteil  mit  0,9  Prozent 
wesentlich geringer. 

44 Kügler 2009
45 Zieschang 2004, S.34
46 Kügler 2009

Mit  Blick  auf  die  Sicherheit  zeigten  sich 
die Masterstudierenden etwas sicherer als 
die  Bachelorstudierenden.  Dies  könnte 
darin begründet liegen, dass hier bereits 
erste praktische Erfahrungen im Berufsle-
ben  gesammelt  wurden.  Gestärkt  wird 
dies durch eine gute  Kenntnis  der  eige-
nen Stärken und Schwächen47, welche sich 
positiv auf die Einschätzung der eigenen 
Kompetenzen und somit auf die anschlie-
ßende Berufsauswahl auswirkt.

5. Fazit und Ausblick

Der  vorliegende  Beitrag  liefert  erste 
Erkenntnisse  hinsichtlich  der  Entschei-
dungskriterien Studierender im Sportma-
nagement. Diese sollten in die Weiterent-
wicklung  der  Studiengänge  einfließen, 
was  gerade  vor  dem  Hintergrund  des 
zunehmenden  Wettbewerbs  der  Hoch-
schulen  an  Bedeutung  gewinnen  wird. 
Darüber  hinaus  können  die  gewonnen 
Erkenntnisse  als  Informationsgrundlage 
dienen,  künftige  Plattformen  zum  Aus-
tausch  zwischen  Absolventen,  Arbeitge-
bern  und  Universität  zu  schaffen.  Dies 
kann  dazu  beitragen,  die  Passung  zwi-
schen Angebot und Nachfrage von Sport-
managern auf dem Arbeitsmarkt zu opti-
mieren. 
Da  die  gewonnen  Ergebnisse  dieser 
Untersuchung lediglich auf Sportmanager 
in Leipzig zutrifft, bedarf es  der weiteren 
Analyse von Anbietern im Bildungsmarkt 
Sportmanagement. Ebenso  ist  eine  Ana-
lyse  der  vorangegangen  Suchphasen  im 
Entscheidungsprozess  zu  bedenken,  auf 
welche  bereits  Gallagher  (1987)  und 
Chapman (1986) hingewiesen haben.  
Wegen  der  beschriebenen  Dynamik  im 
Arbeits- und Bildungsmarkt ist davon aus-
zugehen, dass  sich  die  Erwartungen  an 
das Berufsfeld in einem ständigen Wandel 
befinden. Entsprechend ist eine weiterge-
hende  Analyse  der  Entscheidungspro-
zesse sowie der gewählten Berufsfelder in 
der  sportökonomischen  Forschung  in 

47 Heine et al. 2008
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ben.

Die  Hannover  96  Unternehmensgruppe 
umfasst  die  Hannover  96  GmbH  &  Co. 
KGaA, die  Hannover  96  Sales  &  Service 
GmbH & Co. KG sowie die Hannover 96 
Arena GmbH & Co. KG.

Martin Kind ist ein deutscher 
Unternehmer,  der  auch  im 
Sportmanagement  erfolg-
reich  tätig  ist.  Nach  seiner 
Stammhauslehre  bei  Sie-
mens in Erlangen, München 
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und Berlin gründete der Hörgeräte-Akus-
tiker-Meister und Industriekaufmann 1970 
KIND-Hörgeräte. Das  Unternehmen  führt 
er heute noch zusammen mit seinem Sohn 
Dr. Alexander Kind.

Darüber hinaus ist Martin Kind mit einer 
kurzen Unterbrechung seit 1997 Präsident 
des  Sportvereins  Hannover  96  und 
Geschäftsführer in der Hannover 96 Unter-
nehmensgruppe.  Unter  seiner  Führung 
gelang nach dem Abstieg der Neuaufbau 
von Hannover 96 und der Wiederaufstieg 
in die erste Fußball Bundesliga. In seiner 
Amtszeit  erfolgte  ebenfalls  der  Umbau 
des Niedersachsenstadions Hannover zur 
AWD-Arena.  Damit  wurden  erstklassige 
Voraussetzungen für den Bundesligatrieb 
und  Spiele  während  der  Fußball-Welt-
meisterschaft 2006 geschaffen.

Redaktion: Was  ist  Ihre  persönliche 
Erfolgsstrategie?  

Kind: Meine  Erfolgsstrategie  basiert  auf  
einer guten Ausbildung, einer hohen Wis-
sens- und Führungskompetenz, aber auch  
auf einer hohen sozialen Kompetenz. Dar-
über hinaus ist es wichtig, Visionen entwi-
ckeln zu können, diese in Ziele zu definie-
ren  und  dann  auch  deren  konsequente  
operative Umsetzung.
Man darf nicht davon überzeugt sein, dass  
der Weg, den man sich alleine erarbeitet  
hat, der einzig richtige ist. Man muss sich  
öffnen  und  aus  den  Entwicklungen  der  
Märkte und Produkte lernen.

Redaktion: Welche  Unterschiede  gibt  es 
zwischen einem Manager im Sportbereich 
und  einem  in  der  klassischen  produzie-
renden Wirtschaft? 

Kind: Bei einem Manager in der Realwirt-
schaft  sind  die  Anforderungsprofile  und  
die  Stellenbeschreibungen  sehr  viel  
detaillierter, sehr  viel  umfassender  und  
reproduzierbarer  als  im  Bereich  des  
Managements  im  Sport.  Aber  auch  im  

Sport  muss man differenzieren. Wenn es  
z.B. um den kaufmännischen Leiter geht, 
dann ist dieses Profil mit dem eines Wirt-
schaftsunternehmens  vergleichbar. Diffe-
renzierter  ist  es  dann  im  Bereich  des  
Sportdirektors oder Sportmanagers. Hier  
geht es darum, den Sportmarkt zu kennen. 
Viele in diesem Bereich waren selbst ein-
mal Profisportler, sodass sie Entscheidun-
gen  auf  Basis  ihrer  Erfahrungen  treffen. 
Dieser Prozess ist allerdings weniger gut  
reproduzierbar.
Die Unterschiede liegen hauptsächlich im  
Produkt „Sport“. Es ist schwerer reprodu-
zierbar und damit auch schwerer bewert-
bar, als  Produkte in  der  produzierenden  
Wirtschaft, dem Handel oder dem Dienst-
leistungsgewerbe.

Redaktion: Welche  Managementinstru-
mente erachten Sie für das Setting, in dem 
Sie täglich arbeiten, als hilfreich und prak-
tikabel?

Kind: Die  Instrumente  im  Bereich  des  
Sports  sind  mit  denen  der  produzieren-
den Wirtschaft vergleichbar. Im Einzelnen  
geht  es  um  Qualitätsmanagement,  Con-
trolling, Risikomanagement und auch um  
Benchmarking. Im Bereich des Marketings  
kommt noch das CRM hinzu. 
Durch  diese  Informations-  und  Steue-
rungsinstrumente  wird  die  Führung  mit  
dem notwendigen Wissen versorgt. Durch  
die gelieferten Informationen wird es erst  
möglich, eingreifen zu können. Sie bilden  
aber  auch  die  Basis  für  aktuelle  und  
zukünftige Entscheidungen. 

Redaktion: Wie schaffen Sie  es, mit  dem 
Stress und dem Druck erfolgreich umzu-
gehen? 

Kind: Ich  bin  unglaublich  belastbar, 
arbeite  sehr  gern  und  insbesondere  in  
schwierigen  Phasen  bin  ich  unglaublich  
zielgerichtet und konsequent. Ich arbeite  
gerade in kritischen Phasen problem- und  
ergebnisorientiert.  Dadurch  hat  man  

SCIAMUS – Sport und Management 2/2012



15

innerlich  eine  deutliche  Stabilität  und  
Sicherheit.

Redaktion: Inwiefern  hilft  Ihnen  aktives 
Sporttreiben  als  Ausgleich  zum 
Geschäftsalltag?

Kind: Für mich sind körperliche und geis-
tige  Fitness  eine  wesentliche  Vorausset-
zung, um  einen  Job, an  dem  man  jeden  
Tag zwölf bis 14 Stunden arbeitet, erfolg-
reich bewältigen zu können. Deshalb hat  
Sport bei mir einen festen Platz. Ich trai-
niere  ein  bis  zwei  Mal  pro  Woche  mit  
einem Personal Trainer, um mich körper-
lich  fit  zu  halten  und ich  spiele  mindes-
tens einmal alle zwei Wochen Tennis. Dar-
über  hinaus  lebe  ich  sehr  bewusst, z.B. 
was die Ernährung angeht. Ich trinke kei-
nen Alkohol, ich rauche nicht und wenn es  
die Zeit erlaubt, treibe ich Sport.

Redaktion: Welche  fünf  Eigenschaften 
braucht  ein  angehender  Sportmanager, 
um erfolgreich zu sein? 

Kind: Er muss eine hohe Wissensqualität, 
ein  hohes  Wissensniveau  haben.  Dazu  
zählen  auch  Kenntnisse  im  Bereich  der  
Führung im Sport. Er muss eine hohe Füh-
rungskompetenz entwickeln. Dazu gehört  
es, Mitarbeiter innerhalb ihrer Aufgaben-
stellung zu führen, sie integrieren, kontrol-
lieren  und  motivieren  zu  können.  Ein  
angehender  Sportmanager  muss  eine 
hohe  Sozialkompetenz  entwickeln.  Hier  
geht es vor allem darum, kommunikativ zu  
sein, um die Leute überzeugen und mit-
nehmen  zu  können,  aber  z.B.  auch  um  
eine  leistungsgerechte  Gestaltung  der  
Gehaltsstrukturen. Darüber  hinaus  muss  
er natürlich auch den operativen Bereich  
beherrschen und neue Ziele und Visionen  
entwickeln  können. Man  muss  offen  für  
die  Märkte  und  Produkte  sein, um  auch  
aus anderen Bereichen lernen und auf sei-
nen  spezifischen  Bereich  übertragen  zu  
können. 
Als letztes muss ein angehender Sportma-

nager  gern  arbeiten, denn  wer  in  eine  
Führungsverantwortung  gehen  will  muss  
auch  die  Vorbildfunktion  in  vollem  
Umfang erfüllen. Ich lehne es  ab, Dinge  
von  anderen  zu  fordern, die  ich  selbst  
nicht bereit bin zu tun.

Redaktion: Wie wichtig ist Fortbildung für 
Manager, die erfolgreich sein wollen? 

Kind: Das  ist  für  mich  ein  permanenter  
Prozess.  Wenn  mir  ein  verantwortlicher  
Mitarbeiter  oder  Manager  sagt:  „Das  
haben wir immer so gemacht“, dann hat  
er  das  Spiel  verloren.  Gerade  für  Füh-
rungspersonen  ist  Veränderungsbereit-
schaft, Innovationsbereitschaft und Kreati-
vität wichtig, denn Sie werden auch dafür  
bezahlt,  dass  Sie  die  Veränderung  der  
Märkte  erkennen  und  die  Prozesse  der  
Zukunft  organisieren.  Fortbildung  und 
Veränderungsbereitschaft  ist  hier  ein  
ganz  hohes  Gut  und  hat  einen  deutlich  
hohen Stellenwert.

Redaktion: Kann die produzierende Wirt-
schaft auch etwas aus dem Sport lernen?

Kind: Ich denke schon. Breitensport, aber  
insbesondere  der  Leistungssport,  setzt  
eine  hohe  Leistungsbereitschaft  voraus. 
Gerade  dafür  kann  man  aus  dem  Sport  
unglaublich viel lernen. Leistungssportler  
bewegen sich immer an ihrem Limit und  
wollen  100%  Leistung  bringen.  Daraus  
kann man lernen, dass  Erfolg nicht  vom  
Himmel fällt, sondern man ihn hart  erar-
beiten muss.

Redaktion: Herzlichen Dank für das Inter-
view.
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Abstract

Mit seinen beiden Urteilen in den Fällen 
der Radsportler  Jan  Ullrich1 und Alberto 
Contador2 hat es der Court of Arbitration  
for  Sport (CAS)  Anfang  Februar  2012 
innerhalb einer Woche gleich zweimal in 
nahezu  alle  Nachrichten-Sendungen  in 
Deutschland, Spanien und vielen anderen 
Staaten  geschafft,  von  den  Sportseiten 
unzähliger Zeitungen ganz zu schweigen.
Was aber versteckt sich eigentlich hinter 
diesen drei Buchstaben „CAS“? Und noch 
wichtiger, was muss ein Athlet, Klub oder 
Verband  beachten,  wenn  ihn  plötzlich 
eine  Schiedsklausel  an  dieses  spezielle 
Gericht bindet? Letztere Frage kann auch 
schnell auf dem Schreibtisch eines Athle-
ten-Managers,  Verbandsfunktionärs  oder 
des  Rechtsanwalts  eines  Athleten, Klubs 
oder Verbandes landen – und nun?
In den nachfolgenden Ausführungen wer-
den einerseits der CAS als Institution und 
andererseits  der  Verfahrensablauf  vor 

1 Der ehemalige deutsche Radsportler Jan Ullrich 
wurde rund vier Jahre nach seinem Rücktritt 
von einem Drei-Personen-Schiedsgericht des 
CAS eines Anti-Doping-Verstoßes schuldig 
gesprochen und mit einer rückwirkend zum 
22.08.2011 beginnenden Zwei-Jahres-Sperre 
belegt. Die Schiedsrichter sahen es als erwie-
sen an, dass Ullrich in den Skandal um den spa-
nischen Arzt Dr. Fuentes verwickelt war und 
erkannten deshalb auch alle Resultate Ullrichs 
seit dem 01.05.2005 ab. Für weitere Informatio-
nen siehe den CAS-Schiedsspruch im Volltext 
unter www.tas-cas.org.

2 Ein Drei-Personen-Schiedsgericht des CAS gab 
einer Schiedsklage des Internationalen Rad-
sportverbandes UCI und der Welt-Anti-Doping-
Agentur (WADA) gegen den spanischen Rad-
sportler Alberto Contador und den spanischen 
Radsportverband statt, sperrte den Athleten 
wegen eines Anti-Doping-Verstoßes für zwei 
Jahre und annullierte dessen Siege bei der Tour 
de France 2010 und dem Giro d`Italia 2011. Für 
weitere Informationen siehe den CAS-Schiedss-
pruch im Volltext unter www.tas-cas.org.

dem  CAS  mit  seinen  zahlreichen  Beson-
derheiten erläutert. Vorab soll jedoch kurz 
auf  echte  Schiedsgerichtsbarkeit3 als 
Alternative zu staatlichen Gerichtsverfah-
ren bei Rechtsstreitigkeiten im Sport ein-
gegangen werden.

I. Rechtsstreitigkeiten im Sport

Sehr schnell kann es auch im Sportalltag 
zu rechtlichen Auseinandersetzungen zwi-
schen  Athleten,  Trainern,  Betreuern, 
Managern und Sportvereinen/-verbänden 
kommen. Dies  muss  nicht  immer  gleich 
ein  medienwirksamer  Prozess  wegen 
eines  möglichen  Anti-Doping-Verstoßes 
sein, sondern  kann  beispielsweise  auch 
die  Nichtmeldung  in  ein  Nationalteam 
bzw.  einen  Athletenkader,  Uneinigkeit 
über Werbepartner und -flächen auf  der 
Sportkleidung,  Nichtzulassung  zu  einem 
Wettkampf, Punkteabzug und Geldstrafen 
oder  die  Disqualifikation  oder  Sperre 
wegen  eines  Wettkampfverstoßes  (z.B. 
eines groben Foulspiels) bedeuten. 

3 Der auch in diesem Aufsatz verwendete Zusatz 
„echt“ hat seinen Ursprung nicht im Gesetz, 
sondern dient vielmehr als Abgrenzungsmerk-
mal zur Gerichtsbarkeit innerhalb von Verbän-
den, welche immer wieder als „unechte 
Schiedsgerichtsbarkeit“ bezeichnet wird. Da es 
sich dabei aber gerade nicht um Schiedsge-
richtsbarkeit  i.S.d. §§ 1025 ff. ZPO mit einer 
endgültigen Entscheidung handelt, sondern um 
reine verbandsinterne Gerichtsbarkeit mit der 
Möglichkeit einer Überprüfung durch eine wei-
tere Gerichtsinstanz, sollte zur Vermeidung von 
Missverständnissen statt von „unechter 
Schiedsgerichtsbarkeit“ besser von 
„(Sport-)Verbandsgerichtsbarkeit“ gesprochen 
werden; siehe hierzu auch Hofmann, Zur Not-
wendigkeit eines institutionellen Sportschieds-
gerichtes in Deutschland, Diss. 2009, S. 402 Nr. 
6.
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1. Wer ist zuständig?

Sowohl für die beteiligten Einzelpersonen 
als auch für den Verein/Verband stellt sich 
in solchen Fällen dann immer die Frage, 
wie  der  bestmöglichste  Rechtsschutz 
erlangt  wird  und  wer  eigentlich  für  die 
Entscheidung des Rechtsstreits  zuständig 
ist. Zunächst werden sich verbandsinterne 
Gremien  damit  befassen  und  zwar  nach 
den Verfahrensregeln, die in den jeweili-
gen Verbandsstatuten festgelegt sind. Ob 
diese  Gremien  „Disziplinarkammer“, 
„Rechtsausschuss“,  „Sportgericht“  oder 
sonst wie genannt werden, ist jedem Ver-
band selbst überlassen und letztlich irre-
levant. Wichtig zu wissen ist allein, dass es 
sich  dabei  um  Gremien  innerhalb  des 
Sportverbandes handelt, die keine recht-
lich  abschließende  Entscheidung  treffen 
können. 
Vor allem dem Athleten oder dem betrof-
fenen  Mitgliedsverein  /  Klub  steht  also 
immer das Recht  zu, die von der letzten 
Verbandsinstanz getroffene Entscheidung 
anzufechten. Dabei stellt sich dann jedoch 
wieder die Frage, wo dieser Rechtsschutz 
zu verlangen ist, also bei welcher Institu-
tion  eine  Berufung  eingelegt  werden 
kann. Spontan fallen einem die staatlichen 
Gerichte ein. Dies ist  grundsätzlich auch 
korrekt, aber  nur  solange, wie  zwischen 
den  Streitparteien  keine  wirksame 
Schiedsvereinbarung besteht. Eine solche 
Vereinbarung ist Voraussetzung für die im 
deutschen Recht in §§ 1025 ff. der Zivilpro-
zessordnung (ZPO) geregelte  Schiedsge-
richtsbarkeit.

2. Echtes  Schiedsgericht  statt  staatliches 
Gericht

Ein echtes Schiedsgericht ist ein privates 
Gericht  aus  einer  oder  mehreren Perso-
nen (Schiedsrichter). Es entscheidet einen 
Rechtsstreit  durch  Schiedsspruch,  der 
"unter  den  Parteien  die  Wirkung  eines  
rechtskräftigen Urteils" entfaltet (§§ 1054, 
1055  ZPO)  und  damit  dem  Urteil  eines 
staatlichen  Gerichts  gleichsteht. Es  kön-

nen auch Vergleiche geschlossen werden, 
welche sich dann "Schiedsspruch mit ver-
einbartem Wortlaut" nennen (§ 1053 ZPO). 
Echte  Schiedsgerichtsbarkeit  ist  letztlich 
ein  spezieller  Ausfluss  der  Privatautono-
mie, welche  den  Parteien  die  Vereinba-
rung ermöglicht, für den Fall  einer Strei-
tigkeit  diese  nicht  durch  die  staatlichen 
Gerichte, sondern  durch  ein  Schiedsge-
richt i.S.d. §§ 1025 ff. ZPO entscheiden zu 
lassen.  Denn  sofern  die  Parteien  eines 
Rechtsstreits  die  Hilfe  des  Staates  zur 
Streitlösung  durch  Zivilgerichte  nicht 
annehmen  wollen,  zwingt  sie  der  Staat 
auch nicht dazu. Vielmehr betrachtet der 
deutsche  Gesetzgeber  die  Schiedsge-
richtsbarkeit  als  „Alternative  zur  staatli-
chen  Justiz“,  welche  „einen  der  staatli-
chen  Gerichtsbarkeit  grundsätzlich  
gleichwertigen Rechtsschutz bietet“.4 
Gegenstand  einer  Schiedsvereinbarung 
und  damit  eines  Schiedsverfahrens  kön-
nen aufgrund § 1030 Abs. 1 ZPO nahezu 
alle  vermögensrechtlichen  Ansprüche 
sein,  zudem  alle  nichtvermögensrechtli-
chen  Ansprüche, über  die  ein  Vergleich 
geschlossen werden kann. Auch Streitig-
keiten  aus  dem  Mitgliedschaftsverhältnis 
in einem Verein/Verband sind schiedsfä-
hig. Nach deutschem Recht nicht objektiv 
schiedsfähig sind dagegen aufgrund §§ 2, 
4, 101 ArbGG die meisten arbeitsrechtli-
chen Streitigkeiten. Eine Schiedsvereinba-
rung kann zum einen in Verbandsstatuten 
enthalten sein (§ 1066 ZPO), zum anderen 
einzelvertraglich  vereinbart  werden  (§ 
1029  ZPO).  Besteht  eine  wirksame 
Schiedsvereinbarung und ruft eine Partei 
trotzdem ein staatliches Gericht an, so hat 
sich  dieses  für  unzuständig  zu  erklären, 
wenn die andere Partei die Unzulässigkeit 
der Klage rügt (sog. Schiedseinrede gem. 
§ 1032 ZPO).
Ist ein Schiedsgericht wirksam konstituiert 
worden, tritt  es  an  die Stelle  der  staatli-
chen Gerichte und entscheidet endgültig. 
Da es somit keine weitere Gerichtsinstanz 

4 Vgl. Bundestag-Drucksache 13/5274, S.1 und S. 
34.
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gibt, legt die deutsche ZPO recht strenge 
Voraussetzungen  an  ein  Schiedsgericht, 
um  mit  einem  vergleichbaren  Rechts-
schutz  das  im  Grundgesetz  festgelegte 
Recht auf einen gesetzlichen Richter (Art. 
19  Abs. 4, Art. 101  Abs. 1  S. 2  GG)  zu 
gewährleisten.  So  muss  das  Schiedsge-
richt in jedem Fall unabhängig und unpar-
teiisch  sein. Außerdem  müssen  die  Par-
teien  vorab  ausdrücklich  den  ordentli-
chen  Rechtsweg  zu  den  staatlichen 
Gerichten ausgeschlossen haben.5

All dies gilt uneingeschränkt auch für die 
Schiedsgerichtsbarkeit  im  Bereich  des 
Sports.  Entsprechende  Schiedsvereinba-
rungen  sind  regelmäßig  in  den  Statuten 
der nationalen und internationalen Sport-
verbände und in  Einzelverträgen (Athle-
tenvereinbarungen6,  Teilnahmeverträge 
usw.)  enthalten. Im  internationalen  Kon-
text  findet  sich  nahezu  immer  eine 
Schiedsklausel mit Verweisung zum Court 
of  Arbitration for  Sport (CAS). Dies  gilt 
zunehmend auch bei rein nationalen Strei-
tigkeiten  zwischen  (nationalen)  Bundes-
fachverbänden  und  Athleten, namentlich 
bei Doping. Denn immer mehr große Bun-
desfachverbände  vereinbaren  mit  ihren 
Kaderathleten  bei  Dopingsachverhalten, 
unter Ausschluss des ordentlichen Rechts-
wegs,  die  Zuständigkeit  des  Deutschen 
Sportschiedsgerichts  bei  der  Deutschen 
Institution  für  Schiedsgerichtsbarkeit  e.V. 
(DIS)  -  einem  „echten“  Schiedsgericht 
i.S.d. ZPO. Die  für  diese  Verfahren anzu-
wendende  Schiedsordnung  (DIS-SportS-
chO)7 regelt in § 38 Abs. 2 das Folgende: 
„In  einer  Streitigkeit, die  einen  Verstoß  
gegen  Anti-Doping-Bestimmungen  zum 
Gegenstand  hat,  kann  gegen  den 
Schiedsspruch insoweit  Rechtsmittel  zum 

5 Für weitere Vertiefung zu den Voraussetzungen 
echter Schiedsgerichtsbarkeit und dem Verhält-
nis zur staatlichen Gerichtsbarkeit siehe Hof-
mann, Zur Notwendigkeit eines institutionellen 
Sportschiedsgerichtes in Deutschland, Diss. 
2009, S. 34 ff.

6 Siehe hierzu Cherkeh, SpuRt 2004, S. 89 ff.
7 Abrufbar unter www.dis-sportschiedsge-

richt.de.

Court  of  Arbitration  for  Sport  (CAS)  in  
Lausanne  entsprechend  der  Vorschriften  
des NADA-Code und der Art. R47 ff. Code  
of Sports-related Arbitration bzw. der bei  
Einlegung  des  Rechtsmittels  geltenden 
Rechtsmittelbestimmungen  eingelegt  
werden“. Auch  diese  Zuweisungsbestim-
mung wird zu  einer  spürbaren Zunahme 
von Rechtsstreitigkeiten vor dem CAS füh-
ren - ebenfalls bei rein nationalen Ausein-
andersetzungen.

II. Der CAS als Institution für Rechtss-
treitigkeiten im Sport

Der CAS ist ein institutionelles Schiedsge-
richt mit Hauptsitz in Lausanne, Schweiz.8 

Aufgrund der Ansässigkeit in der Schweiz 
unterliegen  die  von  dieser  Schiedsge-
richtsinstitution  durchgeführten  Prozesse 
den  schweizerischen  Normen  über  die 
Schiedsgerichtsbarkeit9, was vor allem für 
etwaige  Rechtsmittel,  im  Konkreten  die 
Anrufung des Schweizerischen Bundesge-
richts, entscheidend ist. Neben der engli-
schen  Bezeichnung "Court  of  Arbitration 
for Sport"  ist  auch die Bezeichnung "Tri-
bunal Arbitral du Sport" (TAS) gebräuch-
lich,  weil  Französisch  gleichberechtigte 
Gerichtssprache ist. Im Deutschen gibt es 
keine  einheitliche  Bezeichnung,  meist 
wird  der  CAS als  "Internationales  Sport-
schiedsgericht" oder auch als "Internatio-
naler Sportgerichtshof" bezeichnet.

1. Die „Gründerjahre“ des CAS

Die  Gründung des  CAS erfolgte  im Jahr 
1984  und  geht  zurück  auf  eine  Initiative 
des  damaligen  Präsidenten  des  Interna-
tionalen  Olympischen  Komitees  (IOC), 
Juan  Antonio  Samaranch.  Grund  war  in 
erster Linie die stark zunehmende Profes-

8 Für weitere Informationen siehe www.tas-
cas.org. Praxisbezogene Anmerkungen bei 
Martens, SchiedsVZ 2004, S. 202 ff.; siehe zudem 
Hofmann, SpuRt 2002, S. 7 ff.

9 Artikel 353 ff. der schweizerischen ZPO bzw. 
Artikel 176 ff. des Schweizerischen Bundesge-
setzes über das Internationale Privatrecht 
(IPRG).
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sionalisierung im Sport und die damit ver-
mehrt  aufkommenden  Rechtsstreitigkei-
ten, für  welche  der  CAS  eine  abschlie-
ßende Instanz bilden sollte. Erwartet wur-
den  vor  allem  Streitigkeiten  mit  wirt-
schaftlichem  Bezug,  so  dass  die  ersten 
Schiedsrichter allesamt auch Erfahrungen 
im Wirtschaftsrecht aufzuweisen hatten.10 
Letztlich kam es jedoch anders, denn der 
Großteil der eingereichten Schiedsklagen 
waren  von  Anfang  an  Disziplinarstreitig-
keiten. Der erste Fall ließ rund zwei Jahre 
auf sich warten und war mit einem schwei-
zerischen  4.-Liga-Eishockeyklub  auf  der 
einen  und  der  Eishockeyliga  auf  der 
anderen Seite auch noch bei weitem nicht 
so international wie die heutigen Verfah-
ren mit Beteiligten aus nahezu allen Staa-
ten der Welt. Ein Jahr später gab es dann 
immerhin  bereits  fünf  Schiedsklagen 
gefolgt  von  einer  stetig  steigenden  Ver-
fahrensanzahl in den weiteren Jahren.
Träger des CAS war bis Mitte der Neunzi-
ger  Jahre  das  IOC  selbst.  Dann  wurde 
jedoch eine vollständige organisatorische 
Trennung  des  CAS  vom  IOC  vorgenom-
men.  Grund  hierfür  war  der  deutsche 
Springreiter  Elmar Gundel, der  vor  dem 
Schweizerischen  Bundesgericht  einen 
Schiedsspruch des CAS mit  der  Begrün-
dung  angefochten  hatte,  der  CAS  sei 
wegen  der  vollständigen  Finanzierung 
durch  das  IOC  nicht  unabhängig  und 
unparteilich. Das  Bundesgericht  wies  im 
Jahr 1993 die Beschwerde zwar grundsätz-
lich ab und erklärte  den CAS für dieses 
Verfahren  als  ausreichend  unabhängig, 
weil  Partei  des  CAS-Schiedsverfahrens 
der  internationale  Reitsportverband  FEI 
und nicht das IOC gewesen war. In einem 
sog. „obiter dictum“ (grundsätzliche, aber 
nicht  entscheidungserhebliche  Stellung-
nahme eines Gerichts)  erklärte das Bun-
desgericht  allerdings  Zweifel  an  der 
Unabhängigkeit  und  Unparteilichkeit  für 
den Fall, dass das IOC selbst Partei eines 

10 Netzle in: Sportgerichtsbarkeit (Hrsg. Röhricht), 
S. 9, 10. 

CAS-Verfahrens wäre.11 
Dies  nahm das IOC zum Anlass, im Jahr 
1994  die  Trägerschaft  des  CAS  abzuge-
ben. Seit  dieser  Zeit  wird  der  CAS  von 
einer  Stiftung  nach  schweizerischem 
Recht getragen, dem International Council 
of  Arbitration  for  Sport  (ICAS), ebenfalls 
mit  Sitz  in Lausanne, Schweiz. Außerdem 
wurde eine neue Schiedsordnung verab-
schiedet, nämlich der mit einigen Anpas-
sungen  heute  noch  geltende  „Code  of 
Sports-related  Arbitration“  (CAS-Code). 
Die  letzten  Änderungen  erfolgten  zum 
01.01.2012.12

2. Weitere  „Meilensteine“  auf  dem  Weg 
zum Welt-Sportschiedsgericht

Um  Parteien  in  Nordamerika  und  Ozea-
nien einen leichteren Zugang zum CAS zu 
gewähren, wurden im Jahr 1996 zwei per-
manente, dezentrale  „CAS-Außenstellen“ 
gegründet, die  heute  in  New  York, USA 
und Sydney, Australien zu finden sind. 
Im  gleichen  Jahr  wurde  auch  erstmals 
eine sog. „Ad-hoc-Kammer“ eingerichtet, 
welche ausschließlich für Streitigkeiten in 
Zusammenhang  mit  den  Olympischen 
Sommerspielen  1996  in  Atlanta,  USA 
zuständig war. Die vor Ort  auf  Abruf  zur 
Verfügung  stehenden  Schiedsrichter 
waren angehalten, innerhalb von 24 Stun-
den nach Einreichung einer Schiedsklage 
eine Entscheidung zu fällen. Diese Art von 
beschleunigten  Schiedsgerichtsverfahren 
wird seither bei allen Olympischen Spie-
len  und  mittlerweile  auch  bei  anderen 
großen  internationalen  Sportereignissen 
(Commonwealth  Games  und  Fuß-
ball-Weltmeisterschaften  sowie  Fußball-
Europameisterschaften) praktiziert.
Im  Jahr  2002  erkannte  schließlich  auch 
der  internationale  Fußballverband  FIFA 
die Schiedsgerichtsbarkeit des CAS an, so 
dass  heute  alle  Verbände  olympischer 
Sportarten in ihren Verbandsstatuten den 

11 Vgl. Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts 
vom 15.03.1993 (BGE 119 II 271).

12 Vgl. zu den einzelnen Änderungen die Darstel-
lung von Krähe, SpuRt 2012, S. 17.
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CAS als letzte Instanz für Streitigkeiten mit 
Bezug zum Sport vorsehen. Die Anerken-
nung durch die FIFA führte zu einer deutli-
chen Zunahme der CAS-Verfahren und im 
Jahr  2003  wurde  erstmals  die  magische 
Schallmauer  von  mehr  als  100  Anträgen 
pro Jahr auf Einleitung eines Schiedsver-
fahrens durchbrochen. 
Das  Jahr  2003  war  darüber  hinaus  in 
gleich  doppelter  Hinsicht  ein  sehr  prä-
gendes  Jahr  für  den  CAS.  Zum  einen 
wurde  der  erste  Welt-Anti-Doping-Code 
(WADC)  verabschiedet  und  in  ihm  der 
CAS als letzte Instanz für Verstöße gegen 
Anti-Doping-Vorschriften  verankert.  Der 
WADC trat zum 01.01.2004 in Kraft. Dane-
ben gab es ein weiteres Beschwerdever-
fahren  zum  Schweizerischen  Bundesge-
richt, mit welchem ein CAS-Schiedsspruch 
angegriffen  wurde.  Beschwerdekläger 
waren die beiden russischen Ski-Langläu-
ferinnen  Larisa  Lazutina  und  Olga  Dani-
lova.  Sie  gingen  gegen  eine  verhängte 
Dopingsperre  vor  und  argumentierten, 
dass  der  CAS  keine  unabhängige  und 
unparteiliche Schiedsgerichtsorganisation 
sei. Wie bereits zehn Jahre zuvor im „Fall 
Gundel“  wies  das  Bundesgericht  auch 
dieses Mal die Beschwerde als unbegrün-
det  zurück und stellte  fest, dass  auch in 
CAS-Verfahren, in  denen das  IOC selbst 
Partei ist, eine ausreichende Unabhängig-
keit und Unparteilichkeit gegeben sei.13

Mittlerweile  werden  jährlich  rund  300 
Schiedsklagen beim CAS eingereicht und 
rund 60 Prozent davon stammen aus dem 
Fußballumfeld, während  weitere  30  Pro-
zent Verstöße gegen Anti-Doping-Bestim-
mungen zum Gegenstand haben.

3. Struktur des ICAS und des CAS

Seit  1994  wird  der  CAS  nun  vom  ICAS 
getragen.  Dieses  hat  die  Aufgabe,  die 

13 Vgl. Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts 
vom 27.05.2003 (4P.267/2002 = BGE 129 III 445); 
auch deutsche Gerichte erkennen den CAS als 
echtes Schiedsgericht an, so z.B. im Jahr 2000 
das OLG München: Urteil des OLG München 
vom 26.10.2000, SpuRt 2001, S. 64 f.

Unabhängigkeit des CAS und die Rechte 
der  Verfahrensparteien  zu  sichern,  die 
Finanzierung des CAS zu überwachen und 
die Schiedsverfahren zu verwalten und zu 
betreuen.14 Das  ICAS  besteht  aus  20 
renommierten  Juristen,  welche  nach 
einem speziellen Verteilschlüssel von den 
internationalen  Fachsportverbänden, den 
Nationalen  Olympischen  Komitees,  dem 
IOC  und  bestehenden  ICAS-Mitgliedern 
berufen  werden.15 Die  Amtszeit  beträgt 
vier Jahre und eine Wiederwahl ist mög-
lich. Aus  ihrer  Mitte  heraus  wählen  die 
ICAS-Mitglieder  den  ICAS-Präsidenten, 
welcher  gleichzeitig  als  Präsident  des 
CAS  fungiert.16 Amtierender  ICAS-/CAS-
Präsident ist seit 2011 der Australier John 
D. Coates. Der für die alltägliche Verwal-
tung  und  Organisation  zuständige  CAS-
Generalsekretär ist seit 1999 der Schwei-
zer  Matthieu  Reeb. Er  wird  durch  Mitar-
beiter  der  Verwaltung  und  mehrere 
„Counsel“ unterstützt, welche die einzel-
nen Schiedsverfahren betreuen.
Durchgeführt  werden  die  CAS-Verfahren 
meist  von  einem  Drei-Personen-Schieds-
gericht, in einigen Fällen auch von Einzel-
schiedsrichtern.  Als  Schiedsrichter  kön-
nen  allerdings  nur  solche  Personen 
benannt werden, die auf einer speziellen 
Schiedsrichterliste  aufgeführt  sind.  Der-
zeit sind mehr als 260 Personen aus allen 
Teilen der Welt auf dieser Liste verzeich-
net.17 Diese geschlossene Schiedsrichter-
liste  wird  vom  ICAS  auf  Vorschlag  der 
internationalen  Sportorganisationen 
erstellt18 und  ist  bis  heute  offener  Kritik 
ausgesetzt. 
Die  Finanzierung  von  ICAS  und  CAS 
erfolgt  durch  die  „Olympische  Bewe-
gung“, d.h. das  IOC, die  internationalen 
Verbände (z.B. FIFA, nicht jedoch UEFA als 

14 Vgl. Artikel S2 und S6 CAS-Code.
15 Vgl. Artikel S4 und S5 CAS-Code.
16 Vgl. Artikel S9 CAS-Code.
17 Die Schiedsrichterliste ist auf der Internetseite 

des CAS (www.tas-cas.org) abrufbar; dort sind 
auch kurze Informationen zu jedem einzelnen 
Schiedsrichter zu  finden.

18 Siehe Artikel S13 – S19 CAS-Code.
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Kontinentalverband)  und  die  Nationalen 
Olympischen  Komitees. Rund  ein  Drittel 
der  Finanzierung  wird  durch  das  IOC 
gewährleistet, während die FIFA mit etwa 
10 % an den Kosten von ICAS/CAS betei-
ligt ist.19 Im Beschwerdeverfahren der rus-
sischen Ski-Langläuferinnen Lazutina und 
Danilova sah das Schweizerische Bundes-
gericht  in  diesem  Finanzierungssystem 
keine Probleme hinsichtlich Unabhängig-
keit und Unparteilichkeit des CAS.20

Organisatorisch ist  der  CAS aufgeteilt  in 
eine „Berufungskammer“ für Schiedskla-
gen  gegen  Entscheidungen  von  Verbän-
den  und  eine  „Kammer  für  ordentliche 
Verfahren“,  welche  erstinstanzlich  vor 
allem  vertragliche  Streitigkeiten  umfas-
sen.  Alle  bei  diesen  beiden  Kammern 
stattfindenden Verfahren richten sich pro-
zessual  nach  dem  CAS-Code. Zusätzlich 
gibt es bei großen Sportereignissen – z.B. 
bei  Olympischen  Spielen  -  die  bereits 
angesprochenen  „Ad-hoc-Kammern“, 
deren Verfahren allerdings nach speziel-
len Schiedsordnungen durchgeführt  wer-
den.
Neben  Schiedsgerichtsverfahren  bietet 
der CAS auch Mediationsverfahren an, für 
welche es eigene „Mediation Rules“ gibt. 
Eine  möglicherweise  erreichte  gütliche 
Einigung zwischen den Parteien ist aller-
dings anders als ein Schiedsspruch nicht 
verbindlich  und  somit  auch  nicht  voll-
streckbar.  Bis  vor  kurzem  wurden  vom 
CAS  auch  noch  sogenannte  „Konsultati-
onsverfahren“  angeboten,  bei  denen 
internationale  Sportorganisationen  ein 
Schiedsgutachten zu speziellen Rechtsfra-
gen beantragen konnten.21 Diese Schieds-

19 Vgl. den CAS-Schiedsspruch vom 15.12.2011 
mit begründeter Fassung vom 31.01.2012 (CAS 
2011/O/2574), welcher im Volltext ebenfalls 
unter www.tas-cas.org abrufbar ist.

20 Vgl. Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts 
vom 27.05.2003 (4P.267/2002 = BGE 129 III 
445).

21 Zum Beispiel: CAS-Schiedsgutachten vom 
11.06.2009 (CAS 2009/C/1824 IOC) zur Recht-
mäßigkeit der sog. „Osaka-Regel“ des IOC, 
wonach die eines Anti-Doping-Verstoßes über-
führten Sportler bei den nächsten Olympischen 

gutachten  hatten  jedoch  ebenfalls  keine 
Bindungswirkung  und  waren  nicht  als 
Schiedsspruch  vollstreckbar.  Aufgrund 
der  immer  größer  werdenden  Zahl  an 
Verfahren der  beiden CAS-Kammern auf 
der  einen Seite  und  geringer  Nachfrage 
der Konsultationsverfahren auf der ande-
ren Seite  wurden letztere  mit  der  Ände-
rung  des  CAS-Codes  zum  01.01.2012 
ersatzlos gestrichen. 

III.  Ablauf  eines  CAS-Schiedsverfah-
rens und seine Besonderheiten

Von den heute jährlich rund 300 Schieds-
klagen landen nur rund 1/6 bei der Kam-
mer  für  ordentliche  Verfahren, während 
die  große  Mehrheit  Berufungsverfahren 
gegen  Verbandsentscheidungen  sind.22 

Aus diesem Grund soll im Folgenden nur 
auf  den  Ablauf  eines  CAS-Berufungsver-
fahrens  eingegangen  werden,  wobei 
starke Parallelen zu den Prozessen bei der 
Kammer für ordentliche Verfahren beste-
hen.23 Für die Berufungsverfahren gelten 
einerseits  die  allgemeinen  Verfahrensre-
geln  (Artikel  R27  –  R37  und  R63  –  R70 
CAS-Code) und andererseits die speziel-
len  Vorschriften  für  Berufungsverfahren 
(Artikel R47 – R59 CAS-Code).
Um  gegen  eine  Verbandsentscheidung 
Berufung  zum  CAS  einlegen  zu  können, 
darf  diese  Entscheidung  zunächst  ver-
bandsintern  nicht  mehr  angreifbar  sein. 
Es muss sich also innerhalb des Verban-
des  um  eine  letztinstanzliche  Entschei-
dung  handeln.  Zudem  müssen  die  Ver-
bandsstatuten  oder  eine  einzelvertragli-
che Regelung zwischen den Streitparteien 
eine Schiedsklausel enthalten, welche den 

Spielen nicht startberechtigt sein sollten; diese 
Regelung wurde in einem CAS-Schiedsspruch 
vom 04.10.2011 (CAS 2011/O/2422) für nichtig 
und nicht vollstreckbar erklärt: siehe SpuRt 
2011, S. 251 ff. mit Anmerkung Netzle. 

22 Auf der Internetseite des CAS (www.tas-
cas.org) ist eine detaillierte Statistik über die 
CAS-Verfahren bis zum Jahr 2010 zu finden.

23 Die speziellen Regelungen für Prozesse bei der 
Kammer für ordentliche Verfahren finden sich 
unter R38 – R46 CAS-Code.
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CAS als Berufungsinstanz für eine solche 
Verbandsentscheidung  vorsieht.24 Zudem 
kann sich die Zuständigkeit  des CAS als 
Rechtsmittelinstanz  gegen  andere 
Schiedssprüche  ergeben,  wie  z.B.  auf-
grund des vorstehend schon genannten § 
38 Abs. 2 DIS-SportSchO.
Liegen  diese  Grundvoraussetzungen  vor, 
so ist zusätzlich die Klagefrist zu beachten. 
Diese  ist  meist  in  den  jeweiligen  Ver-
bandsstatuten  geregelt, für  den  Fußball-
bereich z.B. in Artikel 63.1 der FIFA-Statu-
ten, wonach  innerhalb  von  21  Tagen  ab 
Bekanntgabe („notification“) der streitge-
genständlichen  Entscheidung  eine 
Schiedsklage beim CAS eingereicht wer-
den muss.  Nur für den Fall, dass die ein-
schlägigen Verbandsstatuten keine Klage-
frist regeln, hält der CAS-Code mit Artikel 
R49 eine Auffangregel bereit. Hiernach ist 
eine Schiedsklage innerhalb von 21 Tagen 
nach Zustellung („receipt“) der Verbands-
entscheidung einzulegen.

1. Verfahrensgrundsätze

Eine wichtige Besonderheit bei CAS-Beru-
fungsverfahren ist die Überprüfungskom-
petenz  des  Schiedsgerichtes. Es  handelt 
sich  beim  CAS  nämlich  keinesfalls  um 
eine  reine  Revisionsinstanz,  denn  die 
Schiedsgerichte  können  gemäß  Artikel 
R57  CAS-Code  eine  vollumfängliche 
Überprüfung  aller  tatsächlichen  sowie 
aller  rechtlichen  Aspekte  vornehmen. 
Diese „de novo“-Kompetenz des Schieds-
gerichts  führt  immer  wieder  dazu, dass 
formelle  Fehler  des  Verbandsverfahrens 
im Schiedsgerichtsverfahren geheilt  wer-
den.  Zu  beachten  ist  auch,  dass  das 
Schiedsgericht  sich  in  seinem  Schiedss-
pruch allein  auf  das Vorbringen und die 
Beweise  der  Parteien  im  konkreten 
Schiedsverfahren  stützen  wird  und  nicht 
auf  Feststellungen  des  letztinstanzlichen 
Verbandsgerichts. Folglich müssen sämtli-
che  Angriffs-  und  Verteidigungsmittel 
erneut  in  das  Schiedsverfahren  einge-

24 Vgl. zu den Grundvoraussetzungen für eine 
Schiedsklage zum CAS: Artikel R47 CAS-Code.

bracht werden und es empfiehlt sich der 
Antrag auf Beiziehung der Akte des Ver-
bandsgerichts, um hierauf als Beweismit-
tel Bezug zu nehmen. Dem Schiedsgericht 
steht  es  zudem frei, eine neue Entschei-
dung zu treffen, welche die Verbandsent-
scheidung vollständig ersetzt, oder  aber 
die Verbandsentscheidung für ungültig zu 
erklären und den Rechtsstreit an das ent-
sprechende  Verbandsgericht  zurückzu-
verweisen.  
Die Verfahrenssprache ist in den meisten 
Fällen Englisch oder Französisch, welche 
die beiden Arbeitssprachen des CAS sind. 
Es  finden  aber  auch  Verfahren  in  deut-
scher, spanischer, portugiesischer, russi-
scher oder sonst  einer von den Parteien 
gewünschten Sprache statt. In diesen Fäl-
len  ist  jedoch  das  Einverständnis  des 
Schiedsgerichts und des CAS Court Office 
notwendig, damit auch die Administration 
des Verfahrens ausreichend gewährleistet 
werden kann.25 Das materiell anwendbare 
Recht, nach welchem das Schiedsgericht 
die  Rechtsstreitigkeit  entscheidet,  ist 
gemäß Artikel R58 CAS-Code das von den 
Parteien  gewählte  Recht  oder  falls  eine 
solche  Rechtswahl  nicht  besteht,  das 
Recht desjenigen Staates, in dem der die 
angefochtene  Entscheidung  erlassende 
Verband seinen Sitz  hat. Das  Schiedsge-
richt  kann  auch  die  Anwendung  eines 
anderen  Rechts  bestimmen,  wenn  die 
Kammer dies für angemessen hält. Zudem 
sind  die  entsprechenden  Verbandsstatu-
ten anzuwenden.
Hinsichtlich  der  rechtlichen  Vertretung 
bei  den Verfahren besteht  kein  Anwalts-
zwang,  gleichwohl  ist  -  wie  in  jedem 
Gerichtsverfahren -  die Vertretung durch 
einen  Rechtsanwalt  sehr  ratsam. Grund-
sätzlich  haben  die  Parteien  jedoch  das 
Recht, sich  durch  von  ihnen  frei  ausge-
wählte Personen vertreten zu lassen.26 Ein-
zige Einschränkung ist, dass gemäß Arti-

25 Vgl. zur Verfahrenssprache: Artikel R29 CAS-
Code.

26 Vgl. zur Parteivertretung: Artikel R30 CAS-
Code.
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kel  S18  CAS-Code  eine  auf  der  CAS-
Schiedsrichterliste  verzeichnete  Person 
nicht  als  Parteivertreter  auftreten  darf. 
Diese Regelung ist erst vor rund zwei Jah-
ren  eingeführt  worden.  Vorher  war  es 
nicht  ungewöhnlich, dass  eine  Person  in 
einem Verfahren  als  Schiedsrichter  aktiv 
war und parallel in einem anderen Verfah-
ren  (mit  anderen  Parteien  und  anderem 
Sachverhalt)  als  Parteivertreter  auftrat. 
Aufgrund  andauernder  Kritik  an  der 
Unabhängigkeit  und Unparteilichkeit  des 
CAS  wurde  diese  für  echte  Schiedsge-
richtsbarkeit  nicht  unübliche  und  im 
Bereich  der  Handels-  und  Wirtschafts-
schiedsgerichtsbarkeit  absolut  gängige 
Doppelrolle  bezüglich  CAS-Verfahren 
jedoch abgeändert.
Wird die Zuständigkeit des CAS von einer 
Partei  bestritten, so  hat  das  Schiedsge-
richt das Recht, selbst über seine Zustän-
digkeit  zu  entscheiden.  Dies  gilt  auch 
dann,  wenn  bereits  ein  Verfahren  über 
denselben  Streitgegenstand  vor  einem 
staatlichen  Gericht  oder  einem  anderen 
Schiedsgericht anhängig ist. Diese Rege-
lung wurde erst zum 01.01.2012 ausdrück-
lich in Artikel R39 und R55 CAS-Code auf-
genommen, entspricht  aber  dem bereits 
vorher  geltenden  schweizerischen 
Schiedsverfahrensrecht. 

2. Einreichung der Schiedsklage

Die  Einlegung  der  Schiedsklage  erfolgt 
fristgerecht, wenn beim CAS Court Office 
innerhalb der Klagefrist ein „Statement of 
Appeal“ eingereicht wird.27 Welche Infor-
mationen  darin  enthalten  sein  müssen, 
ergibt sich aus Artikel R48 CAS-Code. Ein 
Element  ist  die  Nennung  eines  Schieds-
richters von der bereits  erwähnten CAS-
Schiedsrichterliste.  Außerdem  muss  der 
Kläger  eine  Gerichtsgebühr  von  1.000,- 
Schweizer  Franken  einzahlen,  welche 
nicht erstattet wird und allenfalls bei der 
am Ende eines Verfahrens stattfindenden 
Kostenentscheidung  des  Schiedsgerichts 

27 Vertiefend zur Klagefrist in Bezug auf den CAS 
siehe Haas, SchiedsVZ 2011, S. 1 ff. 

beachtet  werden  kann.  Unterbleibt  die 
Zahlung  wird  das  Verfahren  vom  CAS 
nicht  weitergeführt  und  als  zurückgezo-
gen gewertet.
Innerhalb von zehn Tagen nach Ende der 
Klagefrist muss der Kläger dann den sog. 
„Appeal Brief“ einreichen. Dies entspricht 
im Wesentlichen einer kompletten Klage-
schrift,  in  welcher  die  dem  Rechtsstreit 
zugrunde  liegenden  Tatsachen  inklusive 
der  Beweismittel  sowie  die  rechtlichen 
Ausführungen  enthalten  sein  müssen.28 

Eine Besonderheit des CAS-Berufungsver-
fahrens  ist  der  Grundsatz,  dass  es  nur 
einen Schriftenwechsel gibt und bei einer 
etwaigen mündlichen Verhandlung keine 
neuen  Tatsachenbehauptungen  oder 
unterstützende  Dokumente  vorgebracht 
werden dürfen. Mit anderen Worten, jede 
Partei hat grundsätzlich nur „einen Schuss 
frei“ und muss mit  ihrer Eingabe sämtli-
che relevanten Dinge vortragen.29 
Das Verbot später vorgebrachter Beweis-
mittel  gilt  konsequenterweise  auch  für 
Zeugen und Sachverständige. Für die Zeu-
gen  soll  zudem  bereits  mit  der  Klage-
schrift  ein  „witness  statement“  einge-
reicht werden, also eine kurze Darstellung 
dessen, was  später  in  einer  mündlichen 
Verhandlung ausgesagt werden wird. Ein 
erheblicher  Unterschied  zum  Verfahren 
vor  deutschen  staatlichen  Gerichten  ist 
zudem, dass die Zeugen und Sachverstän-
digen nicht vom Gericht geladen werden, 
sondern  jede  Partei  für  das  Erscheinen 
der von ihr benannten Zeugen und Sach-
verständigen  selbst  verantwortlich  ist. 
Dies gilt insbesondere auch für die dabei 
entstehenden Kosten und eine möglicher-
weise  notwendige  Übersetzung  in  eine 
andere als die festgelegte Verfahrensspra-
che.

3. Klageantwort und Bestellung des 
Schiedsgerichts

Die  Klageschrift  wird  anschließend  an 
den  Beklagten  weitergeleitet  und  dieser 

28 Vgl. zum „Appeal Brief“: Artikel R51 CAS-Code.
29 Vgl. hierzu Artikel R56 CAS-Code.
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erhält  die  Möglichkeit, innerhalb  von 20 
Tagen  ab  Zustellung  der  Klagebegrün-
dung eine  Klageantwort  einzureichen. In 
dieser soll er sämtliche Verteidigungsmit-
tel  benennen  und  gegebenenfalls  die 
Unzuständigkeit  des  CAS  rügen.  Reicht 
der Beklagte innerhalb der gesetzten Frist 
keine  Klageantwort  ein,  so  kann  das 
Schiedsgericht  trotzdem  das  Berufungs-
verfahren fortsetzen und einen Schiedss-
pruch erlassen.30

Bereits  innerhalb  von  zehn  Tagen  nach 
Erhalt  des  „Statement  of  Appeal“  muss 
auch  der  Beklagte  eine  auf  der  CAS-
Schiedsrichterliste aufgeführte Person als 
Schiedsrichter  für  das  Verfahren  benen-
nen. Haben sich die Parteien nicht schon 
vor Einreichung der Schiedsklage darauf 
geeinigt, dass das Berufungsverfahren vor 
einem  Einzelrichter  stattfinden  soll,  so 
wird  ein  Drei-Personen-Schiedsgericht 
gebildet.  Die  beiden  beisitzenden 
Schiedsrichter  sind  die  vom  Kläger  und 
vom Beklagten benannten Personen. Nach 
deren  Bekanntgabe  an  das  CAS  Court 
Office  benennt  der  Präsident  der  Beru-
fungskammer nach Rücksprache mit  den 
beiden bereits benannten Schiedsrichtern 
den  Vorsitzenden  des  Schiedsgerichts, 
welcher ebenfalls  nur eine auf  der CAS-
Schiedsrichterliste  verzeichnete  Person 
sein kann. Nach der offiziellen Bestellung 
des Drei-Personen-Schiedsgerichtes wird 
der  Fall  vom  CAS  Court  Office  auf  das 
Schiedsgericht übertragen und ab diesem 
Zeitpunkt  liegt  die  Verfahrensleitung vor 
allem beim Vorsitzenden des Schiedsge-
richts. In manchen Fällen wird zusätzlich 
noch  ein  sog.  „Ad-hoc-Clerk“  berufen, 
welcher nach dem Vorbild des schweizeri-
schen Gerichtsschreibers dem Schiedsge-
richt assistiert.

4. Weiterer Verfahrensablauf und mündli-
che Verhandlung

Liegen Klageschrift und Klageantwort vor 
und ist das Schiedsgericht konstituiert, so 

30 Vgl. zur Klageantwort: Artikel R55 CAS-Code.

entscheiden die Schiedsrichter über den 
weiteren Fortgang des Verfahrens. In der 
Praxis werden in dieser Phase immer wie-
der Anträge der Parteien z.B. auf zusätzli-
che  Möglichkeit  einer  schriftlichen  Stel-
lungnahme oder auf nachträgliche Zulas-
sung von weiteren Zeugen/Sachverständi-
gen gestellt. Werden diese Anträge kom-
plett  abgelehnt  oder  keine  solchen 
Anträge gestellt, so wäre der nächste Ver-
fahrensschritt  die  Durchführung  einer 
mündlichen Verhandlung. Hierauf können 
die Parteien – u.a. zur Kostenersparnis – 
allerdings  auch  verzichten,  so  dass  ein 
rein  schriftliches  Verfahren  stattfinden 
würde. Vor  allem  in  Fällen  mit  eindeuti-
gem Sachverhalt schlagen die jeweiligen 
Schiedsgerichte dies auch ab und an vor. 
Ob eine mündliche Verhandlung stattfin-
det oder nicht, entscheidet letztlich allein 
das Schiedsgericht. Dies gilt selbst dann, 
wenn die Parteien einen Antrag auf Durch-
führung  einer  mündlichen  Verhandlung 
stellen, das Schiedsgericht aber die Strei-
tigkeit  bereits  als  entscheidungsreif 
ansieht.31 In  der  Praxis  wird  jedoch  bei 
Beantragung  einer  mündlichen  Verhand-
lung diese im Normalfall vom Schiedsge-
richt auch angeordnet.
Ist  über  die  (Nicht-)Durchführung  einer 
mündlichen  Verhandlung  entschieden 
worden, stellt  das CAS Court  Office den 
Parteien die sog. „Order of Procedure“ zu. 
In  dieser  Prozessverfügung  sind  die 
wesentlichen  prozessualen  Inhalte  des 
Schiedsgerichtsverfahrens  geregelt  und 
diese  ist  jeweils  von  den  Parteien  zu 
unterschreiben. Im Konkreten  sind darin 
enthalten: a) die Zuständigkeit des CAS, b) 
die  angefochtene Verbandsentscheidung, 
c)  die Zusammensetzung des Schiedsge-
richts, d)  die  Vertreter  der  Parteien  und 
ihre Kommunikationsdaten, e) die Verfah-
renssprache, f) das anwendbare Recht, g) 
der etwaige Termin der mündlichen Ver-
handlung, h) die Namen der Zeugen und 
Experten für die mündliche Verhandlung 
sowie  i)  die  Veröffentlichung  des 

31 Vgl. hierzu Artikel R57 Absatz 2 CAS-Code.
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Schiedsspruches. 
Die  mündlichen  Verhandlungen  laufen 
alle  recht  gleich  ab  und  entsprechen 
grundsätzlich  dem  Ablauf  einer  mündli-
chen  Verhandlung  vor  einem  deutschen 
staatlichen  Gericht.  Den  Plädoyers  der 
Parteivertreter kommt allerdings – anders, 
als  vor  deutschen  Zivilgerichten  -  eine 
ähnlich verfahrensentscheidende Rolle zu, 
wie  etwa  in  common-law-Prozessen. Die 
Beiziehung eines Rechtsanwalts mit CAS-
Erfahrung  ist  also  auch  aus  diesem 
Gesichtspunkt ratsam. Sofern die Parteien 
nichts  Abweichendes  vereinbaren,  sind 
die  mündlichen  Verhandlungen  nicht 
öffentlich.  Die  Verhandlungen  beginnen 
immer mit der Eröffnung durch den Vorsit-
zenden  des  Schiedsgerichts  sowie  der 
Vorstellung  aller  Anwesenden.  Dem 
schließen  sich  die  Eröffnungsplädoyers 
der  Parteien  an, gefolgt  von  der  Befra-
gung der benannten Zeugen und Sachver-
ständigen.  Diesbezüglich  sind  seit  der 
Änderung des CAS-Codes auch Befragun-
gen  per  Video-  oder  Telefonkonferenz 
ausdrücklich  geregelt.32 Aufgrund  der 
Internationalität  der  CAS-Verfahren  und 
der mitunter nicht unwesentlichen Anzahl 
von Zeugen und Experten während einer 
mündlichen Verhandlung ist diese Neure-
gelung vor allem in Bezug auf die Verfah-
renskosten  aber  auch  hinsichtlich  der 
Schwierigkeit  bei  der  Terminierung  der 
Verhandlung sehr zu begrüßen. Die Zeu-
gen  werden  in  der  Regel  einzeln  und 
nacheinander  befragt.  Hinsichtlich  der 
Sachverständigen  kommt  es  dagegen 
immer öfter zu sog. „expert conferences“, 
in welchen alle Experten gleichzeitig im 
Raum  sind  und  vom  Schiedsgericht  und 
den  Parteien  zu  streitrelevanten  Punkten 
befragt  werden. Zum  Ende  halten  dann 
die Parteien ihre mitunter umfangreichen 
Abschlussplädoyers  mit  der  Möglichkeit 
einer jeweiligen kurzen Widerrede. 
Um den Ablauf der  mündlichen Verhand-
lung zeitlich besser zu koordinieren, wird 

32 Vgl. zur mündlichen Verhandlung: Artikel R44.2 
CAS-Code.

mittlerweile einige Tage vorher ein Zeit-
plan  an  die  Parteien  versendet, in  wel-
chem  aufgeschlüsselt  nach  Minuten  die 
gesamte  Verhandlung  zeitlich  durchge-
plant  wird. Auch  wenn  dies  als  Anhalts-
punkt  durchaus eine Hilfe  darstellt, wird 
während der Verhandlungen oftmals eine 
Abweichung vom Zeitplan notwendig.

5. Der Schiedsspruch

Nach der mündlichen Verhandlung ist es 
den  Parteien  untersagt,  weitere  Schrift-
sätze einzureichen, es sei  denn, sie  wer-
den vom Schiedsgericht  hierzu aufgefor-
dert. In der Regel findet aber kein weite-
rer  Schriftenwechsel  statt  und  das 
Schiedsgericht trifft nach seiner Beratung 
eine Entscheidung über den Rechtsstreit. 
Das Schiedsgericht kann dabei festlegen, 
dass  der  Tenor  (also  die  Entscheidung 
ohne Begründung) bereits bekannt gege-
ben und die begründete Fassung erst spä-
ter  mitgeteilt  wird. Vollstreckbar  ist  der 
Schiedsspruch  schon  mit  der  Bekannt-
gabe des Tenors.
Am Ende des Schiedsverfahrens  hat  das 
CAS Court Office die Kosten des Verfah-
rens  festzulegen. Das  Schiedsgericht  hat 
dann  im  Schiedsspruch  über  die  Vertei-
lung  dieser  Verfahrenskosten  und  über 
etwaige  Entschädigungen  der  Parteikos-
ten  zu  entscheiden.  Dabei  soll  das 
Schiedsgericht  den Ausgang des Verfah-
rens sowie das Verhalten und die finanzi-
elle Situation der Parteien beachten.33 Wie 
im  schweizerischen  Recht  üblich,  wird 
dabei  aber  keinesfalls  eine  vollständige 
Parteikostenentschädigung zugesprochen. 
Selbst bei vollständigem Obsiegen ist im 
Normalfall ein Teil der Parteikosten selbst 
zu tragen.
Der Schiedsspruch muss im Übrigen nicht 
einstimmig  ausfallen, eine  Mehrheitsent-
scheidung reicht  aus. Eine  abweichende 
Meinung wird im Schiedsspruch nicht dar-
gestellt.  Bevor  der  Schiedsspruch  zu 
unterschreiben ist, wird er dem CAS-Ge-

33 Vgl. hierzu Artikel R64.4 und R64.5 CAS-Code.
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neralsekretär  vorgelegt, welcher  Korrek-
turen  formaler  Art  vornehmen  darf  und, 
wenn  notwendig, das  Schiedsgericht  auf 
fundamentale Punkte hinweisen soll  (z.B. 
Abweichung  von  ständiger  Rechtspre-
chung des CAS). Die Hinweise des CAS-
Generalsekretärs sind für das Schiedsge-
richt jedoch nicht bindend. Außerdem ist 
für das Schiedsgericht eine zeitliche Vor-
gabe  zu  beachten, denn  zumindest  der 
Tenor  der  Entscheidung  soll  innerhalb 
von drei Monaten nach Übertragung des 
Falles  an  das  Schiedsgericht  erfolgen. 
Diese  Frist  kann  vom  Präsidenten  der 
Berufungskammer  verlängert  werden, 
wenn ein begründeter Antrag des Vorsit-
zenden des Schiedsgerichts vorliegt. Die 
zu  Beginn genannten CAS-Verfahren der 
Radsportler  Ullrich  und  Contador  mit 
ihrer  sehr  langen  Verfahrensdauer 
machen deutlich, dass diese Frist in vielen 
Fällen  nur  eine  Absichtserklärung  dar-
stellt und durch teilweise mehrfache Frist-
verlängerungen in  der  Praxis  tatsächlich 
nur  eingeschränkte  Bedeutung  hat.  Die 
Gründe für lange CAS-Verfahren können 
dabei  vielfältig  sein. Zum  einen  gibt  es 
immer  wieder  Schwierigkeiten  bei  der 
Terminierung  der  mündlichen  Verhand-
lungen, weil mit den zahlreichen Beteilig-
ten auf Kläger- und Beklagtenseite sowie 
dem Schiedsgericht eine Vielzahl von Per-
sonen „unter einen Hut“ gebracht werden 
muss. Zum anderen sind es aber auch die 
oftmals von den Parteien nach dem Aus-
tausch von Klageschrift und Klageantwort 
gestellten  Anträge  und/oder  –  z.B.  in 
Dopingverfahren - die Prüfung umfangrei-
cher medizinischer Gutachten, welche die 
Verfahren erheblich verzögern.
Schließlich  wird  der  Schiedsspruch  den 
Parteien  zugestellt  und  solange  diese 
keine  Vertraulichkeit  vereinbart  haben, 
kann das CAS Court Office den Schiedss-
pruch, eine  Zusammenfassung  und/oder 
eine  Pressemitteilung  veröffentlichen. 
Meistens  besteht  keine  Vertraulichkeits-
vereinbarung, so  dass  z.B. die  Schiedss-
prüche in den Fällen von Jan Ullrich und 

Alberto Contador im Volltext  im Internet 
nachlesbar sind.

6. Nach dem Schiedsspruch – Rechtsmit-
tel?

Die  Einstufung  des  CAS  als  echtes 
Schiedsgericht hat zur Folge, dass die dort 
gefassten  Entscheidungen  grundsätzlich 
endgültig  sind. Nach  dem  zugrunde  zu 
legenden schweizerischen Schiedsverfah-
rensrecht  unterfallen  internationale 
Schiedssprüche  echter  Schiedsgerichte 
allerdings zumindest einer eingeschränk-
ten Überprüfbarkeit durch das Schweize-
rische  Bundesgericht. Gemäß  Artikel  77 
Abs.  1  des  Schweizerischen  Bundesge-
richtsgesetzes  (BGG)  ist  nämlich  die 
Beschwerde in Zivilsachen zulässig.34 
Aus welchen Gründen ein Schiedsspruch 
angefochten  werden  kann, ist  in  Artikel 
190 Abs. 2 des Schweizerischen Bundes-
gesetzes  über  das  Internationale  Privat-
recht (IPRG) abschließend geregelt. Diese 
fünf Gründe sind:

a) Wenn der Einzelschiedsrichter vor-
schriftswidrig  ernannt  oder  das 
Schiedsgericht  vorschriftswidrig 
zusammengesetzt wurde;

b) Wenn  sich  das  Schiedsgericht  zu 
Unrecht  für  zuständig  oder  unzu-
ständig erklärt hat;

c) Wenn  das  Schiedsgericht  über 
Streitpunkte  entschieden  hat,  die 
ihm unterbreitet wurden oder wenn 
es  Rechtsbegehren  unbeurteilt 
gelassen hat;

d) Wenn der Grundsatz der Gleichbe-
handlung  der  Parteien  oder  der 
Grundsatz  des  rechtlichen  Gehörs 
verletzt wurde;

e) Wenn der Entscheid mit dem Ordre 
public unvereinbar ist.

Die vorstehende Auflistung zeigt, dass nur 
in ganz speziellen Fällen eine Aufhebung 
eines Schiedsspruches möglich ist. Dabei 

34 Vertiefend zu Beschwerde gegen CAS-
Schiedssprüche siehe Netzle, SpuRt 2011, S. 2 ff.
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ist darauf hinzuweisen, dass das Schweize-
rische Bundesgericht in keiner Weise den 
Inhalt  der  Entscheidung  des  Schiedsge-
richts  überprüft,  sondern  die  Schiedss-
prüche allein auf gravierende Verfahrens-
verstöße  untersucht.  Das  Bundesgericht 
legt seinem Urteil dabei den Sachverhalt 
zugrunde, den das Schiedsgericht festge-
stellt  hat. Erkennt  das Bundesgericht  auf 
einen  der  in  Artikel  190  Abs.  2  IPRG 
benannten  Verstöße,  so  hebt  es  den 
Schiedsspruch  auf  und  verweist  den 
Rechtsstreit an das Schiedsgericht zurück. 
Die  Beschwerdeverfahren  vor  dem  Bun-
desgericht sind somit rein kassatorischer 
Natur. 
Weiß  man,  dass  die  generelle  Aufhe-
bungsquote des Schweizerischen Bundes-
gerichtes bei Beschwerden in Zivilsachen 
in Bezug auf Schiedssprüche bei ungefähr 
6,5 % liegt, so erstaunt es nicht, dass bis-
her  nur  eine  Handvoll  CAS-Schiedssprü-
che  aufgehoben  wurden. Der  erste  Fall 
betraf  im  Jahr  2007  den  argentinischen 
Tennisspieler  Guillermo  Canas, bei  des-
sen  CAS-Verfahren  das  Bundesgericht 
den Grundsatz des rechtlichen Gehörs als 
verletzt ansah.35 Neben zwei Aufhebungs-
urteilen im Jahr 2009 hob das Bundesge-
richt im Jahr 2010 schließlich einen CAS-
Schiedsspruch  wegen  fehlender  Zustän-
digkeit  des  CAS  auf, da  das  Schiedsge-
richt  eine (vermeintliche)  Schiedsverein-
barung fehlerhaft ausgelegt hatte.36 In den 
meisten  Fällen  werden  jedoch  die 
Beschwerden gegen CAS-Schiedssprüche 
abgewiesen.37

Die  Anrufung  des  Schweizerischen  Bun-
desgerichtes muss jedoch nicht zwingend 
sein, sondern kann in bestimmten Konstel-
lationen generell ausgeschlossen werden 
und  damit  der  CAS-Schiedsspruch  end-
gültig sein. Nach Artikel 192 Abs. 1 IPRG 

35 Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts 
vom 22.03.2007, siehe SpuRt 2007, S. 113 ff.

36 Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts 
vom 03.05.2010, siehe SpuRt 2010, S. 198 ff.

37 So auch das Urteil des Schweizerischen Bun-
desgerichts vom 18.04.2011, siehe SpuRt 2012, 
S. 20 ff.

können die Parteien eines Schiedsverfah-
rens auf das Rechtsmittel der Beschwerde 
in Zivilsachen verzichten, wenn keine der 
Parteien  einen  Wohnsitz,  gewöhnlichen 
Aufenthalt oder eine Niederlassung in der 
Schweiz hat, wenn also alle Parteien „Aus-
länder“ sind. Da eine Vielzahl der interna-
tionalen Verbände ihren Sitz jedoch in der 
Schweiz  hat, wird  in  den  meisten  Fällen 
zumindest eine Partei als „Schweizer“ zu 
behandeln sein.

IV. Einstweiliger Rechtsschutz vor dem 
CAS

Grundsätzlich bietet der CAS auch einst-
weiligen  Rechtsschutz  an, wobei  gegen-
über der Beantragung einstweiliger Maß-
nahmen vor staatlichen Gerichten einige 
Besonderheiten  gelten. So ist  vorläufiger 
Rechtsschutz vor dem CAS nur dann mög-
lich, wenn bereits eine Schiedsklage ein-
gereicht  wurde  oder  die  einstweiligen 
Maßnahmen  zusammen  mit  dem  „State-
ment of Appeal“ (in Berufungsverfahren) 
oder  mit  dem  „Request  for  Arbitration“ 
(in den ordentlichen Verfahren) beantragt 
werden. Ein  Vorab-Antrag  ist  in  keinem 
Fall zulässig.38

Ist  das  Schiedsgericht  im  konkreten  Fall 
noch nicht konstituiert, so wird der Antrag 
auf einstweilige Maßnahmen an den ent-
sprechenden Kammer-Präsidenten weiter-
geleitet,  welcher  vorläufige  oder 
sichernde  Maßnahmen  anordnen  kann. 
Gerade  bei  besonders  eilbedürftigen 
Sachverhalten  ist  diese  Konstellation  in 
der Praxis nicht selten, weil bis zur offizi-
ellen  Bestellung  des  Drei-Personen-
Schiedsgerichtes oftmals einige Zeit  ver-
geht. Nach Konstituierung des Schiedsge-
richts  entscheidet  dieses  über  einen 

38 Vgl. Artikel R37 CAS-Code. Zum einstweiligen 
Rechtsschutz durch staatliche Gerichte im 
Anwendungsbereich einer Athletenvereinba-
rung siehe Schroeder/Cherkeh, SpuRt 2007, S. 
101 ff. Vertiefend zum vorsorglichen Rechts-
schutz in der Sportschiedsgerichtsbarkeit der 
Schweiz siehe Osterwalder/Kaiser, SpuRt 2011, 
S. 230 ff.
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Antrag auf einstweilige Maßnahmen. Wird 
ein CAS-Verfahren der Berufungskammer 
zugewiesen, so  erklärt  Artikel  R37  CAS-
Code,  dass  die  Parteien  bezüglich  der 
einstweiligen  Maßnahmen  ausdrücklich 
auf  das  Recht  zur  Anrufung  staatlicher 
Gerichte verzichten. Für die ordentlichen 
CAS-Verfahren gilt dies nicht. In dringen-
den Fällen können einstweilige Maßnah-
men auch ohne vorherige Anhörung der 
Gegenpartei  angeordnet  werden.  Diese 
ex-parte-Entscheidungen  sind  aber  nur 
dann  statthaft,  wenn  die  Gegenpartei 
anschließend angehört wird.
Mit dem endgültigen Schiedsspruch kann 
das  Schiedsgericht  vorher  erlassene 
einstweilige  Maßnahmen  aufheben. Dies 
gilt im Übrigen nicht nur für Maßnahmen, 
die vom CAS angeordnet wurden (durch 
den  Kammerpräsidenten  oder  das 
Schiedsgericht), sondern  auch  für  einst-
weilige  Maßnahmen, die  vor  Einleitung 
des  Schiedsverfahrens  durch  staatliche 
Gerichte angeordnet wurden. Eine solche 
Konstellation  gab  es  erst  jüngst  im  Fall 
„UEFA v FC Sion“, wo das Schiedsgericht 
mit seinem Schiedsspruch vom 15.12.2011 
die vom Kantonsgericht  Waadt  (Schweiz) 
am  05.10.2011  angeordneten  vorläufigen 
Maßnahmen aufhob.39 

V. Fazit

Die  vorstehenden  Ausführungen  haben 
deutlich gemacht, dass die Entscheidung 
sportrechtlicher Streitigkeiten durch echte 
Schiedsgerichte  anstatt  staatlicher 
Gerichte weit verbreitet ist. Dies gilt ins-
besondere auf internationaler und zuneh-
mend – wie am Beispiel des Dopings auf-
gezeigt – auch auf rein nationaler Ebene, 
da die Unterwerfung unter eine Schieds-
klausel zum CAS nahezu Grundvorausset-
zung  zur  leistungsorientierten  Ausübung 
des Sports ist.
Besteht  eine  wirksame  Schiedsklausel 

39 Vgl. den CAS-Schiedsspruch vom 15.12.2011 
mit seiner begründeten Fassung vom 
31.01.2012 (CAS 2011/O/2574), welcher im 
Volltext unter www.tas-cas.org abrufbar ist.

zum CAS, so kommt auf den ersten Blick 
ein recht normal wirkender Verfahrensab-
lauf  auf  die  Beteiligten  zu.  Die  vorste-
hende  Darstellung  der  Besonderheiten 
eines  CAS-Berufungsverfahrens  zeigt 
allerdings auf, dass gerade im Detail viele 
Fallstricke lauern können. An dieser Stelle 
seien beispielhaft nur die „de novo“-Kom-
petenz  des  Schiedsgerichts,  die  Benen-
nung  einzelner  (Schieds-)Richter  durch 
die  Parteien,  die  Verantwortlichkeit  der 
Parteien für Erscheinen und Finanzierung 
der  Zeugen  und  Sachverständigen  oder 
die Einreichung von „witness statements“ 
wiederholt. Auch die Führung des Prozes-
ses  in  einer  anderen  als  der  deutschen 
Sprache  ist  für  die  meisten  Beteiligten 
nicht selbstverständlich.
Insofern  gilt  theoretisch  zwar  weiterhin 
der  Verfahrensgrundsatz  aus  Artikel  R30 
CAS-Code,  dass  kein  Anwaltszwang 
besteht und sich die Parteien grundsätz-
lich durch jede Person rechtlich vertreten 
lassen  können. In  der  Praxis  ist  aber  in 
jedem Fall zu empfehlen, anwaltliche Ver-
tretung  in  Anspruch  zu  nehmen.  Deren 
Erfahrungen  mit  CAS-Verfahren  und 
Kenntnisse im schweizerischen Recht kön-
nen durchaus entscheidend für den Aus-
gang des CAS-Verfahrens sein. Von beson-
derer  Relevanz  sind  zudem  Kenntnisse 
der  Rechtsprechung  des  CAS,  welche 
immer wieder Präjudizwirkung, d.h. eine 
grundlegende Bedeutung für spätere Ver-
fahren,  entfaltet.  Gleichzeitig  sind  aber 
auch das Wissen und die Erkenntnisse aus 
dem/den nationalen Vorverfahren für das 
spätere CAS-Verfahren relevant. 
Letztlich kann es als Partei eines CAS-Ver-
fahrens also sehr sinnvoll sein, den heimi-
schen Sportanwalt seines Vertrauens nicht 
einfach  durch  einen  Rechtsanwalt  mit 
CAS-Erfahrung zu ersetzen oder nur den 
heimischen Sportanwalt  als  Vertreter  vor 
dem CAS agieren zu lassen, sondern für 
eine  optimale  Rechtsverteidigung  sich 
von beiden als Team – in der Praxis oft-
mals und effektiv arbeitsteilig –beraten zu 
lassen und von diesem Team vor dem CAS 
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vertreten zu werden.
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Der  trockene  Titel  des  Buches  täuscht 
über  den  interessant  geschriebenen  In-
halt des Buches. Anhand zahlreicher Fall-
beispiele aus einer Vielzahl von Sportar-
ten bietet das Buch etablierten und ange-
henden Vereinsmanagern einen Überblick 
über die spezifische Struktur und Funkti-
onsweise der Vermarktung von Sportver-
einen. Es werden konkrete Vermarktungs-
konzepte vom Veranstaltungsbetrieb  und 
Sponsoring bis zum Merchandising vorge-
stellt und beschrieben.

Am Beispiel der Fußball-Bundesligaverei-
ne Hamburger Sportverein und FC St. Pau-
li wird herausgearbeitet, wie unterschied-
lich die Vereine ihre „Marke“ entwickelt 
haben  und  wie  erfolgreich  sie  in  einer 
Stadt nebeneinander bestehen – unabhän-
gig von ihrem sportlichen Werdegang als 
Absteiger  in  die  2. Liga  bzw. am  Tabel-
lenende der Bundesliga (S 61 ff).

Aufgezeigt  wird  die  Gefahr  der  Abhän-
gigkeit von einzelnen „Machern“ des Ver-
eins, verbunden  mit  dem  Aufzeigen  von 
Wegen, den Verein zu einer starken Marke 
zu entwickeln. Die Einbindung der eige-
nen Fans ist  ein  wichtiger Aspekt  dabei. 
Fan-Projekte,  Fan-Mitgliedschaften  und 

die Vermarktung von Vorteilsrechten wer-
den am Beispiel des Handball-Europapo-
kalsiegers THW Kiel vorgestellt (S. 130 ff).

Weiter  werden  die  Positionierung  und 
Möglichkeiten  der  Vermarktung  von 
Sportveranstaltungen,  Medienpartner-
schaften (S. 155 ff) und letztendlich Spon-
soring Konzepte (S. 185 ff) und Merchandi-
sing  (S. 213  ff)  beschrieben. Hochinter-
essant ist auch hier wieder die Beschrei-
bung am Beispiels des Eishockey-Zweitli-
gisten „Indians Hannover“ (S. 207 ff).
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Dr. Florian Riedmüller ist seit 2010 Profes-
sor  für  Marketing  an  der  Georg-Si-
mon-Ohm-Hochschule  Nürnberg.  In  sei-
nen bisherigen Stationen in der Marktfor-
schung, bei  internationalen  Sportartikel-
herstellern  und  an  verschiedenen  Hoch-
schulen hat er die Themen Sport und Mar-
keting  an  der  Schnittstelle  von  Wissen-
schaft und Praxis eingehend verfolgt. 

In  jeder  Zeile  des  Buches  wird  seine 
große  praktische  Sporterfahrung  als 
Sportler, Schiedsrichter, Trainer und Funk-
tionär,  verbunden  mit  einer  profunden 
wissenschaftlichen  Grundlage  deutlich. 
Und diesen Praxisbezug bringt  Riedmül-
ler mit einem lebendigen und lesenswer-
ten  Schreibstil  auch  dem  Anfänger  oder 
nur Nur-Praktiker nahe. Das Buch sei  je-
dem  Verantwortlichen  in  der  Führungs-
ebene von Sportvereinen ans Herz gelegt, 
ich habe es mit Genuss von der ersten bis 
zur letzten Seite gelesen.

Genauso wie andere Profit- und Nonprofit-
Organisationen der  Sportbranche  stehen 
auch  zahlreiche  Sportverbände  immer 
mehr  unter  Beobachtung  der  medialen 
und  allgemeinen  Öffentlichkeit.  Dies 
bewirkt  eine Situation, die zum einen zu 
Höchstleistungen treibt und zum anderen 
zur  wachsenden  Bedeutung  des  Images 
als Wertschöpfungsfaktor führt.

Die  herausragende  Wichtigkeit  des 
Images erklärt sich vor allem durch seine 
Auswirkung auf das Vertrauen aller Stake-
holdergruppen. So beeinflusst das Image 
eines  Sportverbandes  die  Zufriedenheit 
bestehender  und  das  Anwerben  neuer 
Mitglieder. Ein  positives  Image  ist  auch 
von hoher Bedeutung, um das Vertrauen 
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externer  Stakeholdergruppen  wie  bei-
spielsweise  Sponsoren  und  Spender  zu 
gewinnen und zu wahren. Weiterhin hängt 
das Ansehen eines Verbandes unmittelbar 
mit dem Ansehen des ganzen Zweiges zu-
sammen, der  durch  den  Verband in  der 
Öffentlichkeit vertreten wird. So kann zum 
Beispiel das positive Image eines Bundes-
fachverbandes auf das Image der ganzen 
Sportart  sowie  der  ihm  untergliederten 
Landesfachverbände  oder  Vereine  einen 
günstigen Einfluss haben. Anhand dieser 
Imagedependenz  nimmt  die  Wichtigkeit 
eines positiven Images für Sportverbände 
noch mehr zu.
Vor diesem Hintergrund führte der Lehr-
stuhl  für  Sportökonomie  der  Friedrich-
Schiller-Universität  Jena von Juni und Juli 
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2011 eine repräsentative Befragung unter 
insgesamt  1.783  Menschen  zwischen  16 
und 75 Jahren durch. Ermittelt wurden das 
Bekanntheitsausmaß und die Imageprofile 
von  drei  ausgewählten  Bundesfachver-
bänden untersucht. Diese sind der Deut-
sche  Fußball-Bund  e.V. (DFB), der  Deut-
sche Tennis-Bund e.V. (DTB) und der Deut-
sche Skiverband e.V. (DSV). Alle drei sind 
unter  dem Dach des Deutschen Olympi-
schen  Sportbundes  (DOSB)  organisiert 
und gehören zu den ältesten Sportverbän-
den Deutschlands.

Bekanntheit der Sportverbände

Zunächst wird im Zuge der Erhebung die 
Frage  nach  der  Bekanntheit  der  unter-
suchten  Sportverbände  gestellt. Wie  die 
Ergebnisse zeigen, ist der Deutsche Fuß-

ball-Bund erwartungsgemäß der bekann-
teste  Verband unter  den drei  untersuch-
ten.  So  kennen  den  mitgliederstärksten 
Bundessportfachverband  Deutschlands 
97,1  Prozent  der  Menschen  in  Deutsch-
land, wobei 40,7 Prozent der Bevölkerung 
ein klares Bild vom DFB haben, noch 35,4 
Prozent  kennen  ihn  einigermaßen  und 
21,0  Prozent  nur  vom  Namen  (siehe 
Abb.1).

Im Gegensatz dazu schneidet der drittmit-
gliederstärkste  Bundessportfachverband, 
der  Deutsche  Tennis-Bund,  um  einiges 
schlechter ab. So kennen den DTB ca. 80,3 
Prozent der Bevölkerung. Dabei haben nur 
9,2 Prozent ein klares Bild vom Verband, 
26,4  Prozent  kennen  ihn  einigermaßen 
und 44,7 Prozent nur vom Namen. 
Eine etwas größere absolute Bekanntheit 
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als der DTB besitzt der Deutsche Skiver-
band (84 Prozent), wobei nur 13,5 Prozent 
der Bevölkerung ein klares Bild von die-
sem Verband haben. Darüber hinaus ken-
nen  33,5  Prozent  der  Bevölkerung  den 
DSV einigermaßen und 37,0 Prozent  nur 
vom Namen.

Genauso  wie  bei  anderen  drei  Untersu-
chungsbereichen (Marken, Sportler, Fuß-
ballvereine) ergeben sich bei der Bewer-
tung  des  Bekanntheitsgrades  der  Sport-
verbände  klare  Unterschiede  zwischen 
den  Angaben  der  Männer  und  Frauen 
(siehe Abb.2).1 Es fällt auf, dass viel mehr 
Männer  als  Frauen  angeben, ein  klares 
Bild  von  dem  jeweiligen  Verband  zu 
haben.  So  zeigen  die  Untersuchungser-
gebnisse, dass  54,9  Prozent  der  Männer 
im Gegensatz zu 27,2 Prozent der Frauen 
über ein klares Bild von dem Deutschen 
Fußball-Bund  verfügen. Der  Unterschied 
ist  ebenfalls  bei  dem  Deutschen  Tennis-
Bund  zu  erkennen, wo  11,1  Prozent  der 
Männer  gegenüber  7,4  Prozent  der 
Frauen  ein  klares  Bild  vom  Verband 
haben. Auch bei  dem Deutschen Skiver-

1 Die Unterschiede zwischen den Angaben der 
Männer und Frauen sind bei allen drei Verbän-
den sehr signifikant bzw. höchstsignifikant: DFB 
(Chi²=169,985, p=0,000); DTB (Chi²=75,688, 
p=0,000); DSV (Chi²=62,185, p=0,000).

band geben ca. 6  Prozent  mehr  Männer 
als Frauen an, ein klares Bild vom Verband 
zu haben.

Image der Sportverbände

Weiterer Bestandteil der Erhebung ist die 
Wahrnehmung  des  Images  bei  den  drei 
untersuchten Sportverbänden anhand der 
vier zuvor ausgewählten Imagemerkmale 
(„glaubwürdig/vertrauenswürdig“,  „leis-
tungsstark/erfolgreich“, 
„innovativ/modern“  und  „sympathisch). 
Da  ein  gewisser  Bekanntheitsgrad  nötig 
ist, um  ein  Image  beurteilen  zu  können, 
wurden  zur  Wahrnehmung  der  Image-
merkmale  nur  diejenigen  Personen 
befragt,  denen  das  jeweilige  Unterneh-
men  mindestens  einigermaßen  bekannt 
ist. Für jedes Imagemerkmal wurde dann 
der entsprechende Mittelwert der Zustim-
mung  seitens  der  Befragten  berechnet. 
Anhand  der  Mittelwerte  wurde  eine 
Abbildung erstellt, in  der die Imagepro-
file  der  drei  untersuchten  Unternehmen 
dargestellt  und  miteinander  verglichen 
wurden. Daraus lässt sich ablesen, wie die 
Imageprofile der Marken durchschnittlich 
aussehen.
Wie  die  Ergebnisse  der  Befragung  aus 
Abbildung 3 zeigen, wird der DSV bezüg-
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lich der Imagebewertung mit  einer  Aus-
nahme  beim  Merkmal  „leistungsstark/ 
erfolgreich“ durchgängig positiver als die 
anderen zwei Verbände bewertet. 
Die  größten  Unterschiede  ergeben  sich 
bei  der  Bewertung des  DFB. So  hat  der 
DFB die niedrigste Wertung beim Image-
merkmal „glaub-/ vertrauenswürdig“, was 
vermutlich auf die sich in den letzten Jah-
ren häufenden internen Skandale, Affären 
und  Zwischenfälle  im  deutschen  Fußball 
zurückzuführen ist. Andererseits bekommt 
der DFB die größte Wertung beim Merk-
mal  „leistungsstark/erfolgreich“.  Dies 
könnte  wiederum  mit  den  Erfolgen  der 
Nationalelf  der  letzten Monate und Jahre 
zusammenhängen, indem das  Image der 
deutschen  Nationalmannschaft  auf  den 
Verband übertragen wird.
Dagegen  leidet  der  DTB  offensichtlich 
unter  nicht  vorhandenen  internationalen 
Großerfolgen der deutschen Tennisprofis. 
Dies führt dazu, dass der DTB beim Merk-
mal  „leistungsstark/erfolgreich“  am  we-
nigsten positiv abschneidet. Darüber hin-
aus werden die Imagemerkmale „innova-
tiv/modern“ und „sympathisch“ bei dem 
DTB durchschnittlich  nur  mit  „teils/teils“ 
bewertet. Beim Merkmal „glaub/-vertrau-
enswürdigkeit“  befindet  sich  der  DTB 
exakt zwischen dem DFB und dem DSV.
Kongruent  zu  den  Ergebnissen  der  drei 

anderen Untersuchungsbereichen der Stu-
die  (Marken,  Sportler,  Fußballvereine) 
zeigt sich auch hier die Tendenz, dass die 
Befragten, die ein  klares Bild von einem 
Sportverband haben, sein Image viel posi-
tiver bewerten. Dies ist bei der Bewertung 
aller  drei  Sportverbände  im  größeren 
oder kleineren Ausmaß zu erkennen. Ver-
anschaulicht wird diese Beobachtung am 
Beispiel des Imageprofils vom DSV (siehe 
Abb.4).2
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2 Der Mittelwertunterschied ist laut Mann-Whit-
ney-U-Test höchstsignifikant (nach dem Kolmo-
gorov-Smirnov-Test liegt keine Normalvertei-
lung vor): „glaub-/vertrauenswürdig“: 
U=51.434,0: p=0,000; „sympathisch“ U=48.400, 
p=0,000; „innovativ/modern“: U=54.169, 
p=0,000; „leistungsstark/ erfolgreich“: 
U=52.984,5, p=0,000.
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Abb. 4: Imageprofil DSV - Differenzierung nach Bekanntheitsgrad (Angabe von 
Mittelwerten)
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